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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom •••••••• , mit dem das Schulorganisationsgesetz 
und das Schulunterrichtsgesetz geändert werden 

(11. SChulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das SChulorganisationsgesetz, BGBl.Nr. 242/1962, zuletzt ge
ändert durch das Bundesgesetz BGß1.Nr. 335/1987 wird wie folgt ge
ändert: 

1. Im § 6 Atbs. 3.La.u.tet de:r· vo:rl e.t.z.t e S.a,tz d.e:s Ab s .• 3 : 
"Darüber hinaus kannen in den Lehrplänen auch weitere Unter

richtsgegenstände als Freigegenstände (auch Freigegenstände für be
sonders begabte und interessierte Schüler mit entsprechend höheren 
Anforderungen) und un~erbindliche Dbungen sowie ein Farderunterricht 
vorgesehen werden." 

2. § 7 lautet: 

"S c h u 1 ver s u c h e 

§ 7. (1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf. dem Gebiet des 
Schulwesen zukommt, kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport oder mit dessen Zustimmung der Landesschulrat (Kollegium) 
zur Erprobung besonderer pädagogischer oder schulorganisatorischer 
Maßnahmen abweichend von den Bestimmungen des II. Hauptstückes 
Schulversuche an affentlichen Schulen durchführen. Hiezu zählen auch 
Schulversuche zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte sowie zur Ver
besserung didaktischer und methodischer Arbeitsformen (insbesondere 
sozialer Arbe~tsformen) an einzelnen Schularten. 

(2) Als Grundlage für Schulversuche sind Schulversuchspläne 
aufzustellen, die das Ziel der einzelnen Schulversuche, die Sinzel
heiten ihrer Durchführung und ihre Dauer festlegen. Die Schul ver
suchspläne sind in den Schulen, an denen sie durchgeführt werden, 
durch Anschlag während eines Monats kundzumachen und anschließend 
bei den betreffenden SChulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen 
ist Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren. 
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(3) Soweit bei der Durchführung von Schulversuchen an öffent
lichen Pflichtschulen deren äußere Organisation berührt wird, bedarf 
es einer vorherigen Vereinbarung zwischen dem Bund und dem betref
fenden Bundesland. 

(4) An Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht bedarf ein vom 
SChulerhalter beabsichtigter Schulversuch der Bewilligung des 3un
desministers für Unterricht, Kunst und Sport, um die im Wege des 
Landesschulrates anzusuchen ist. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt werden, ein Schulversuchs
plan gemäß Abs. 2 vorliegt und der im Abs. 6 angeführte Hunder~satz 
nicht überschritten wird. Die Bewilligung umfaßt auch die Genenmi
gung des SChulversuchsplanes. 

( 5) 0 i"e.S'chu 1 V'e'l'"S'U c'h'e· ·s'l'n d V'onde'l'"zu S tä:nd'i ge-n Sc hu 1 auf sic l'l t zu 
betreuen, zu kontrollieren und auszuwerten. Hiebei kommt gemä~ § 9 
des Art'. II der 4. Schulorganisations-Novelle, BGB1. Nr. 234/1971, 
fUr den betreffenden Bereich geschaffenen Einrichtungen zur Sehul
entwicklung beratende Tätigkeit zu. 

(6) Oie Anzahl der Klassen an öffentliChen Schulen, an denen 
SchulversuCl'le durchgeführt werden, darf 5 v.H. der Anzahl der 
Klassen an öffentlicl'len Schulen im Bundesgebiet, soweit es sien aber 
um ?flichtschulklassen handelt, 5 v.H. der Anzahl der Klassen an 
öffentliChen Pflichtschulen im jeweiligen Bundesland nicht übe~stei
gen. Das gleiChe gilt sinngemäß für Privatschulen mit Öffentli~h
keitsrecht." 

3. § 36 lautet: 

"F 0 r m e n der all g e m ein b i 1 den den 
h ö her e n S c h u 1 e n 

§ 36. Folgende For~en der allgemeinbildenden höheren Sehu:en -
abgesehen von den Sonderformen (§ 37) - kommen in Betracht: 

1 • mit Unter- und Oberstufe: 
a) das GyriInasiu~, 

b) das Realgymnasiu~, 
c ) das Wirtschaftskundliche Realgymnasiu~; 

2; nur mit Oberstufe: das Oberstufenrealgymnasium." 
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4. § 37 Abs.1 lautet: 
"(1) Sonderformen der allgemeinbildenden h5heren Schulen sind: 
1. das Aufbaugymnasium und das Aufbaurealgymnasium, 

2. das Gymnasium für Berufstätige, das Realgymnasium für 
Berufstägige und das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für 

Berufstätige, 
3. allgemeinbildende h5here Schulen unter besonderer Berück

sichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung, 
4. allgemeinbildende h5here Schulen für K5rperbehinderte." 

5. § 37 Abs.3 lautet: 

"(3) Das Gymnasium für Berufstätige, das Realgymnasium für 
Berufstätige und das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für Berufs

tätige umfassen neun Semester. Sie haben die Aufgabe, Personen, die 
die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben und das 

17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und 

eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel einer allgemeinbildenden h5heren 

Schule zu führen." 

6. § 38 Abs.2 lautet: 
"(2) In erziehlicher Hinsicht haben die Höheren Internatsschu

len insbesondere die Aufgabe, die Erziehung auf lebenskundlichem Ge

biet zu gewähren sowie die musischen Anlagen der Zöglinge, ihre Aus
bildung in Fertigkeiten, ihre 'Leibeser~iehung und ihre Beziehungen 
zur Gemeinschaft zu f5rdern." 

7. § 38 Abs.4 lautet: 
"(4) Die H5heren Internatsschulen k5nnen als Anstalten für 

Knaben oder als Anstalten für Mädchen geführt werden." 

8. § 38 Abs.5 entfällt. 

9. § 39 Abs.1 lautet: 
"(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten Formen der allge

meinbildenden h5heren Schulen sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch, eine lebende Fremdsprache, Geschichte und 

Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie, Psychologie und 
Philosophie (in der Oberstufe), Informatik (in der Oberstu
fe), Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werkerziehung 
(für Knaben und MädChen gemeinsam oder getrennt, in der 
Unterstufe), Leibesübungen; 

111/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 53

www.parlament.gv.at



- 4 -

2. in den folgenden Formen überdies: 
a) im Gymnasium: 

Latein (3. bis 8. Klasse), alternativ Griechisch oder 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse); 

b) im Realgymnasium: 
alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse; Latein alternativ auch aufbauend auf 
Latein der 3. und 4. Klasse des Gymnasiums), Geometri
sches Zeichnen (in der Unterstufe), alternativ Darstel
lende Geometrie oder ein ergänzender Unterricht in den 
Unterrichtsgegenständen Biologie und Umweltkunde sowie 
Physik und Chemie; 

c) im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium: 
alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse), Haushaltsökonomie und Ernährung, ein 
ergänzender Unterricht in Geographie und Wirtschaftskun
de, Biologie und Umweltkunde sowie Psychologie und 
Philosophie (einschließlich Praktikum); 

d) im Oberstufenrealgymnasium: 
alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse) sowie alternativ Instrumentalunter
richt oder Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung oder 
Darstellende Geometrie oder ein ergänzender Unterricht in 
den Unterrichtsgegenständen Biologie und Umweltkunde so
wie Physik und Chemie; 

3. in allen Formen in der Oberstufe in der 6. bis 8. Klasse 
überdies alternative Pflichtgegenstände als Wahlpflicht
gegenstände in einem solchen Stundenausmaß, daß unter Einbe
ziehung der sonstigen Pflichtgegenstände g~mäß Z 1 und 2 das 
Gesamtstundenausmaß der Pflichtgegenstände in der Oberstufe 
für alle Schüler gleich ist; als Wahlpflichtgegenstände 
kommen entsprechend den Zielen der einzelnen Oberstufenfor
men in Betracht: 
a) weitere Fremdsprachen (Kurzkurse) , Darstellende Geometrie 

(soweit nicht bereits gemäß Z 2 vorgesehen), 
EDV/lnformatik, Musikerziehung bzw. Bildnerische Erzie
hung (soweit einer dieser Pflichtgegenstände in der be
treffenden Klasse nicht bereits gemäß Z 1 zu besuchen 
ist), Ernährung und Haushalt (Praktikum), 

b) Wahlpflichtgegenstände zur Vertiefung und Erweiterung des 
Bildungsinhaltes von für die betreffende Oberstufenform 
in Z 1 und 2 vorgesehenen Pflichtgegenständen, ausgenom
men Leibesübungen und gemäß lit.a gewählte Wahlpflicht
gegenstände." 
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10. I 39 Abs.3 und 4 lautet: 
"(3) Als Freigegenst~nde sind im Lehrplan der im § 36 genannten 

Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen Fremdsprachen und Dar
stellende Geometrie (soweit sie nicht Pflichtgegenst~nde Sind) sowie 
Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen. Ferner ist der Unter
richt in Wahlpflichtgegenst~nden als Freigegenstand für jene Schüler 
anzubieten, die den betreffenden Wahlpflichtgegenstand nicht gew~hlt 
haben, sofern der Besuch dieses Wahlpflichtgegenstandes für alle 
SChüler, die ihn gew~hlt haben, gew~hrleistet ist und durch die Wahl 
des Freigegenstandes keine zus~tzlichen Kosten entstehen. 

(4) Die Lehrpl~ne der Sonder formen (I 37) haben sich unter Be
dachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser Schulen im wesentlichen 
nach den Lehrpl~nen der entsprechenden im § 36 genannten Formen zu 
richten; hiebe i kann das Angebot von Wahlpflichtgegenst~nden (Abs.1 
Z 3) entfallen." 

11. I 40 Abs.5 lautet: 
"(5) Die Aufnahme in das Aufbaugymnasium oder Aufbaureal

gymnasium erfordert die Erfüllung der in den Abs.3 und 4 und im § 37 
Abs.2 genannten Voraussetzungen; die Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
entf~llt bei erfolgreichem Abschluß der Obergangsstufe. Die Aufnahme 
in ein Gymnasium für Berufst~tige oder Realgymnasium für Berufst~ti
ge oder Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Berufstätige erfor
dert die Erfüllung der' im I 37 Abs.3 genannten Voraussetzungen. Für 
die Aufnahme in eine Sonder form gemäß § 37 Abs. 1 Z 3 und 4 gelten 
die Bestimmungen der Abs.1 bis 4 Sinngemäß, wobei die Aufnahme in 
Schulen unter besonderer Berücksichtigung der musischen oder der 
sportlichen Ausbildung die im Hinblick auf die besondere Aufgabe der 
Sonder form erforderliche Eignung, welche durch eine Eignungsprüfung 
festzustellen ist, voraussetzt." 

12. Im § 43 werden die Abs.3 und 4 als Abs.4 und 5 bezeichnet 
und wird fo~gender neuer Abs.3 eingefügt: 

"(3) In der 6. Klasse dürfen bis zu d~ei SChülergruppen für 
Wahlpflichtgegenstände, in der 7. Klasse bis zu vier SChülergruppen 
für Wahlpflichtgegenst~nde und in der 8. Klasse bis zu fünf S~hül~r
gruppen für Wahlpflichtgegenstände geführt werden, sofern jeder die
ser Wahlpflichtgegenst~nde von mindestens fünf Schülern gewählt wur-
de." 

13. § 43 Abs.5 lautet: 
"(5) In den Pflichtgegenst~nden Leibesübungen und Werkerziehung 

(für Knaben bzw. für,M~dchen), in den Wahlpflichtgegenständen, in 
Freigegenst~nden und in unverbindlichen Obungen können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer SChulen zusammengefaßt werden, 
soweit hiedurch die gemäß Abs.1 und 2 bzw. auf Grund des Abs.4 
fest ge set zt en H 5c h st zah 1 en nicht ü berschr'i t t en werden." 
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14. § 45 Abs.2 lautet: 
"(2) Die einzelnen Formen und Sonderformen der allgemeinbilden-

den höheren Bundesschulen haben folgende Bezeichnungen zu führen: 
Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium, 
~irtschaftskundliches Bundesrealgymnasium, 
Bundes-Oberstufenrealgymnasium, 
Bundes-Al1fbaugymnasium und Bundes-Aufbaurealgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige, Bundesrealgymnasium für 

Berufstätige und Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 
für Berufstätige." 

15. § 45 Abs.4 entfällt. 

16. § 131a lautet: 

"S c h u 1 ver s u c h e zum g e m ein sam e n 
U n t e r r ich t b e hin der t e run d n ich t 

b e hin d.e r t e r Kin der 

131a. (1) Für die Erprobung von Maßnahmen zur Ermöglichung des 
gemeinsamen Unterrichtes behinderter Kinder in Klassen mit nicht be
hinderten Kindern sind bis einschließlich zur 8. Schulstufe sowie im 
Polytechnischen Lehrgang Schulversuche durchzuführen. 

(2) Innerhalb der Versuchsklassen können Lehrpläne verschiede
ner Schularten oder SChulstufen Anwendung finden, wobei der für das 
Kind gewählte Lehrplan insoweit in der Schulnachricht (S 19 Abs.2 
des SChulunterrichtsgesetzes, BGB1.Nr. 472/1986, in seiner jeweils 
geltenden Fassung) sowie im Jahres- und Abschlußzeugnis und in der 
Schulbestätigung (§ 22 des SChulunterrichtsgesetzes) zu vermerken 
ist, als dieser vom Lehrplan jener Schule an der der Schulversuch 
geführt wird, abweicht. 

(3) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraus
setzungen sind Unterrichtsformen und Differenzierungsmaßnahmen zu 
erproben, die ein größtmögliches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen 
ermöglichen. Hiebei ist bei Bedarf ein zusätzlicher sonderpädago
gisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen. 
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(4) (Grundsatzbestimmung.) Für Pflichtschulen gilt der letzte 
Satz des Abs.3 als Grundsatzbestimmung. 

(5) Schulversuche im Sinne des Abs.1 dürfen in nicht mehr 
Schulen durchgeführt werden, als 5% der Sonder~chulen des betreffen
den Bundeslandes entspricht. 

(6) Schulversuche im Sinne des Abs. 1 können in den Schuljahren 
1988/89 bis 1991/92 begonnen werden. Sie sind je nach der Zahl der 
in Betracht kommenden Schulstufen auslaufend abzuschließen. 

(7) Für Schulversuche im Sinne des Abs.1 ist § 7 Abs.1 bis 5 
anzuwenden." 

17. § 131b entfällt. 

18. In der Einleitung des § 131c tritt an die Stelle der 
Wendung "31. August 1988" die Wendung "31. August 1989". 

Artikel II 

Artikel II der 4. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1. 
Nr. 234/1971, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 365/1982, 
Artikel II und III der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1. 
Nr. 323/1975, in der Fassung der Bundesg~setze BGB1.Nr. 142/1980, 
365/1982, 271/1985 und 371/1986 sowie Artikel IV der 7. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle, BGB~.Nr. 365/1982, werden aufgehoben. Auf 
Grund dieser Bestimmungen begonnene Schul versuche dürfen auslautend 
abgeschlossen werden. 

Artikel II! 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGB1.Nr. 472/1986, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB1 ...• /1988, wird wie folgt geändert: 

In den § 11 wird nach Abs.3 folgender Abs.3a eingefügt: 
"(3a) Die Abs.1 bis 3 gelten für die Wahlpflichtgegenstände an 

allgemeinbildenden höheren Schulen (§ 39 Abs.1 Z 3 des Schulorgani
sationsgesetzes) mit der Maßgabe, daß die Frist gemäß Abs.1 für die 
Wahl der Wahlpflichtgegenstände zu Beginn des 2. Semesters der vor
angehenden Schulstufe festzulegen ist und daß der Eintritt in Wahl
pflichtgegenstände zur Vertiefung und Erweiterung des Bildungsinhal
tes eines Pflichtgegenstandes auch in einer höheren Stufe als jener 
Schulstufe erfolgen kann, in der sie erstmals angeboten werden." 
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Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz. tritt nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen in Kraft: 

1. Artikel I -Z 1, 2,6 und 7, Artikel II und Artikel III mit 

1. September 1989, 

2. Artikel I Z 3 bis 5 und 8 bis 15 hinsichtlich der 9. Schul
stufe und des 1. und 2. Semesters der Formen fUr Berufs
tätige mit 1. September 1989, der 10. Schulstufe und des 

3. und 4. Semesters der Formen fUr Berufstätige mit 
1. September 1990, der 11. Schulstufe und des 5. und 
6. Semesters mit 1. September 1991, der 12. Schulstufe und 

des 7. und 8. Semester mit 1. September 1992 sowie der 
13. Schulstufe und des 9. Semesters mit 1. September 1993 
und 

3. Artikel I Z 16 bis 18 mit 1. September 1988. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits 

von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
treten frühestens mit dem im Abs.1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft. 

(3) Die AusfUhrungsgesetze zu Artikel I Z 16 (soweit es den 
§ 131a Abs.4 betrifft) ist innerhalb eines Jahres zu erlassen und 

mit 1. Septembe~ 1989 in Kraft zu setzen. 

(4) § 131c des SChulorganisationsgesetzes tritt mit Ablauf des 

31. August 1989 außer Kraft. 

(5) Schulversuche, die gemäß § 7 des SChulorganisationsgesetzes 
genehmigt worden sind, dürfen unter Anrechnung auf die Zahl gemäß 

§ 7 Abs.6 des Schu~organisationsgesetzes in der Fassung des 
Artikels I dieses Bundesgesetzes weitergeführt werden. 

(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit sie in 
die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist der Bundesminister fUr 
Unterricht, Kunst und Sport betraut. Mit der Wahrnehmung der dem 
Bund gemäß Artikel 14 Abs.8 B-VG zustehenden Rechte ist der Bundes
minister fUr Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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Vor b 1 a t t 

Probleme: 

1. Artikel IV der 7. SChulorganisationsgesetz-Novelle, 
BGB1.Nr. 365/1982, der die Grundlage für Schulversuche zur 
inneren SChulreform im allgemeinbildenden Schulwesen (insbeson
dere auch die Schulversuche zur Oberstufe der allgemeinbildenden 
h5heren SChulen) enthält, läuft aus, sodaß eine ~ntscheidung über 
die weiteren Maßnahmen erforderlich ist. 

2. Die Durchführung von Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht 
behinderter und nichtbehinderter Kinder bloß auf der Basis der 
allgemeinen Schulversuchsbestimmung des § 7 des Schulorganisa
tionsgesetzes kann im Widerspruch zum SChulpflichtgesetz, 
BGB1.~r. 241/1962, kommen, weil das letztgenannte Gesetz die Er
füllung der Schulpflicht sonderschulbedürftiger Kinder an anderen 
SChulen als den Sonderschulen nicht vorsieht. 

Ziel: 

Oberführung der Schulversuchsergebnisse im Bereich der Oberstufe der 
allgemeinbildenden h5heren Schulen sowie Weiterführung der Schulver
suche zur. inneren Schulreform und Verbesserung der SchulverSuchs
grundlage zur Integration behinderter Kinder. 

Inhalt: 

1. Oberführung der Schul versuche zur Oberstufe der allgemeinbilden
d~n h5heren Schulen durch Schaffung von typenbildenden alternati
ven Pflichtgegenständen und Wahlpflichtgegenständen, um den 
Schülern bessere Wahlm5glichkeiten zu bieten. 

2. Verbesserung der allgemeinen Schulversuchsgrundlage unter beson
derer Betonung der Schulversuche zur inneren SChulreform. 

3. Besondere Schulversuchsgrundlage zum gemeinsamen Unterricht be
hinderter und nichtbehinderter Kinder. 

Kosten: 

Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz würde folgenden 
Aufwand erfordern: 
1989: Ersparnis von 5,9 Mio.S (wegen des Auslaufens der Versuche); 
in den folgenden Kalenderjahren jedoch folgender Mehraufwand 
(jeweils gegenüber dem Vorjahr): 1990: 14,2 Mio.S, 1991: 88,1 Mio.S, 
1992: 122,4 Mio.S und 1993: 99,2 Mio.S. Die Novelle würde daher 
einen Mehraufwand von insgesamt 318 Mio.S erfordern. 
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E r 1 ä u t e run gen 

1. Allgemeiner Teil 

Hauptanliegen der 11. SChulorganisationsgesetz-Novelle ist die Ober
führung der Schulversuche im Bereich der Oberstufe der allgemeinbil
denden höheren Schulen. Diese Schulversuche wurden durch § 6 des 
Artikels II der 4. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 234/ 
1971, eingerichtet. Die d~esbezügliche Schulversuchsdauer wurde 
mehrmals verlängert, zuletzt dadurch, daß diese Schulversuche in die 
7. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 365/1982, als 
Artikel IV Abs.2 eingebaut wurden. Diese Schulversuche dürfen letzt
malig im Schuljahr 1988/89 begonnen werden. Daher ist eine Ent
sCheidung darüber geboten, in welcher Form die Ergebnisse dieser 
Schulversuche ab September 1989 in das Regelschulwesen überführt 
werden. Dieser Termin ist auch deshalb von Bedeutung, weil ab diesem 
Termin aufbauend auf den neuen Lehrplänen der Unterstufe der allge
meinbildenden höheren Schulen die neuen Lehrpläne für deren Ober
stufe in Kraft zu setzen sein werden. 

Aus diesem Grunde sieht auch das Arbeitsübereinkommen zwischen der 
SPÖ und der OVP über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung 
für die Dauer der XVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vom 
16. Jänner 1987 vor, daß es aufbauend auf den Erfahrungen der Schul
versuche an allen drei Grundformen der allgemeinbildenden höheren 
Schulen ein mögliChst breites Angebot an Wahlpflicht fächern geben 
wird, das den Interessen und Neigungen der SChüler individuell ent
gegenkommen soll. Hiebei dürfen nach diesem Obereinkommen musisch
kreative Elemente im Rahmen der Oberstufe nicht eingeschränkt wer
den, sondern sollen gestärkt werden. Als Grundformen sind nach dem 
Arbeitsübereinkommen drei Grundtypen vorzusehen, nämlich das 
Gymnasium, das Realgymnasium und eine (im Zeitpunkt des Abschlusses 
des Obereinkommens) noch zu ~efinierende Form des Gymnasiums mit 
wirtSChaftlichem Schwerpunkt. Ferner wurde festgestellt, daß durch 
eine Straffung der Lehrpläne eine Minderung der Gesamtwochenstunden
zahl erreicht werden muß. 

Die beabsichtigte Novellierung der schulorganisationsrechtlichen Be
stimmungen betreffend die Oberstufe der allgemeinbLldenden höheren 
Schule wurde in der Gesamtkommission der Schulreformkommission am 
13. Jänner 1988 beraten. Das Beratungsergebnis zeigte eine überwie
gende Zustimmung zu den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Grund
sätzen. 
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Artikel I Z 3 bis 15 des entwurfes enthält die einschlägigen Sestim
mungen, welche klassem<leise. aufsteigend ab 1. September 1989 in 
Kraft treten sollen. 

Weiters weist das erwähnte Arbeitsübereinkommen darauf hin, daß die 
Bundesregierung die in breiten Ansätzen im österreichischen Schul
wesen vorhandenen Möglichkeiten der Begabungsförderung, d.h. auch 

" Förderung der besonders Begabten, erweitern wird, denn keine einzige 
Begabung soll verloren gehen. Alle Begabungen, zu denen nicht nur 
intellektuell-kognitive, sondern auch musisch-kreative, soziale und 
handwerklich-praktische gehören, sollen erkannt und ohne zu frühe 
Selektion hÖChstmögliCh entfaltet werden. An eine erriChtung von 
eliteschulen ist nicht gedacht, die Schüler sollen in den Stamm
klassen verbleiben. Die Förderung soll durch ein mögliChst viel
fältiges Angebot an geeigenten Lehrveranstaltungen geschehen, von 
denen SChüler und eltern freiwillig Gebrauch machen können. 

Zur Verwirklichung dieses Vorhabens sieht der" entwurf die einrich
tung von Freigegenständen für besonders begabte und interessierte 
Schüler mit entsprechend höheren Anforde~ungen vor. Die diesbezüg
liche Bestimmung enthält Artikel I Z1. 

S~hließlich berOcksichtigt der vorliegende entwurf die Zielsetzungen 
im Arbeitsübereinkommen betreffend die Schulversuche. es handelt 
sich hier um die folgenden zwei Bereiche: 

1. NaCh dem Arbeitsübereinkommen sollen die seit längerer Zeit 
währenden Schulversuche, die bereits zu konkreten ergebnissen 
geführt haben, abgeschlossen werden. es soll jedOCh die Möglich
keit bestehen, neue erkenntnisse in Schulversuchen auch weiterhin 
zu erproben. Hiefür wird im Obereinkommen eine Verlängerung der 
derzeit geltenden gesetzliChen Fristen für Schul versuche 
(Artikel IV der 7. SChOG-Novelle) ins Auge gefaßt, wobei eine 
zumutbare Segrenzung der Schul versuche anzustreben ist und die 
budgetären MögliChkeiten zu beachten sind. Bei der erarbeitung 
diesbezüglicher Entwurfsbestimmungen mußte festgestellt werden, 
daß einerseits die Schulversuchsgrundlagen des § 7 des Schul
organisationsgesetzes den heutigen Anforderungen an die Durch
führung von Schulversuchen nicht mehr entsprechen und daß die 
BeSChränkung der Schulversuche des Artikel IV der 7. SchOG
Novelle auf das allgemeinbildende Schulwesen hinsichtlich der 
Zielsetzungen zur inneren SChulreform untunlich ist. Daher wird 
der einbau der besonderen Schulversuchsbestimmungen der 
7. SChOG-Novelle in den neu gestalteten § 7 des Schulorgani
sationsgesetzes vorgeschlagen (siehe Artikel I Z 2). 
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2. Ausgehend von der Feststellung, daß nach wissenschaft lich.en Er
kenntnissen benachteiligte Kinder soweit wie m5g1iCh in der 
Norm1alschule integriert werden sollen, sChlägt das Ar.beitsüber
einkommen vor, Schulversuche auf diesem Gebiet konsequent weiter 
zu entwickeln und auf alle Teile des Bundesgebietes auszudehnen. 
Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, .daß bestimmte Formen der 
Behinderung es auch in Zukunft erfordern werden, Kinder in 
Sonderschulen, auch in der Allgemeinen Sonderschule, bestm5g1ich 
zu fö~dern. Die diesbezügliche Schulversuchsgrundlage enthält 
Artikel I Z 16. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes Bundesgesetz hat seine 
verfassungsrechtliche Grundlage im Artikel 14 B-VG. Artikel I und 

Artikel II des Entwurfes und die siCh darauf beziehenden Bestimmun
gen des Artikel IV bedürfen als Angelegenheiten der Schulorgani
sation der besonderen BeSChlußerfordernisse des Artikel 14 Abs.10 
B-VG, nach denen Beschlüsse im Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erfolgen k5nnen. 

II. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1 (§ 6 Abs.3): 

§ 6 des SChulorganisationsgesetzes enthält die allgemeinen Grundla
gen für die Erlassung von Lehrplänen. Im Rahmen des Abs.3 besteht 
die Ermächtigung für den Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport, auch über die im besonderen Teil vorgesehenen Unterrichtsge
genstände hinaus, Freigegenstände, unverbindliche Obungen sowie 

einen Förderunterricht vorzusehen, wobei inhaltlich die Aufgabe der 
5sterreichischen Schule (§ 2 des SChulorganisationsgesetzes) und die 
Aufgaben der einzelnen Schularten die zusätzliche inhaltliche Grund
lage für die diesbezü'glichen Festlegungen enthalten. Unter Bedacht
nahme auf das im allgemeinen Teil der Erläuterungen erwähnte 
Arbeitsübereinkommen soll die Festlegung von Freigegenständen für 
besonders begabte und interessierte Schüler mit entsprechend höheren 

Anforderungen erm5g1icht werden. Durch die Festlegung dieser Be
stimmung in den allgemeinen Lehrplangrundlagen ist die Führung der
artiger Freigegenstände nicht auf einzelne Schularten beschränkt. 
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ZuZ 2 (§ 7): 
Derzeit enthält § 7 des SChulorganisationsgesetzes als Grundlage für 
die Schulversuche lediglich die allgemeine Zielsetzung der Erprobung 
besonderer pädagogischer oder schulorganisatorischer Maßnahmen, die 
Zuständigkeit zur Genehmigung der Schulversuche und deren zahlen
mäßige Beschränkung. 

Die Schulversuche auf Grund der 4., 5. und 7. Schulorganisationsge
setz-Novelle haben gezeigt, daß die Festlegung des Zieles der ein
zelnen Schulversuche, der Einzelheiten ihrer Durchführung und ihrer 
Dauer einer zielgerechten Durchführung dienen. Ferner ist es wich
tig, daß die Schulversuche entsprechend betreut, kontrolliert und 
ausgewertet werden. Aus diesem Grund sind entsprechende Grundlegun~ 
gen in den neuen Abs. 2 und 5 des § 1 vorgesehen. 

Derartige SChulversuchspläne haben zumindest zum Teil den Charakter 
von Verordnungen, wobei derzeit für derartige Verordnungen nur die 
allgemeinen Kundmachungsvorschriften Geltung haben. Die Anwendung 
dieser Kundmachungsvorschriften ergibt in der Praxis jedoch Prob
leme, sodaß im § 1 Abs.2 besondere Kundmachungsvorschriften vorgese
hen sind. 

Bezüglich der Einbindung des Zentrums für Schulversuche und SChul
entwicklung, das im Zusammenhang mit den Schulversuchen auf Grund 
der 4. SChulorganisationsgesetz-Novelle eingerichtet wurde und das 
sich im Bereich des allgemeinbildenden Schulwesens über die unmit
telbare Betreuung der Schulversuche nach dieser Novelle hinaus be
währt hat, in die weitere SChulentwicklung im Bereich des allgemein
bildenden Schulwesens enthält Abs.5 zweiter Satz die entsprechende 
Grundlegung. 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wurde, 
bestand die Frage über die weitere Vorgangsweise hinsichtlich der 
Schulversuche auf Grund des Artikel IV der 7. Schulorganisationsge
setz-Novelle, welche letztmalig im Schuljahr 1988/89 begonnen werden 
dürfen. Im Hinblick darauf, daß diese Schul versuche zur inneren 
Schulreform in ihrer allgemeinen Zielsetzung keine vorübergehende 
Aufgabe des Schulwesens darstellen und auch nicht auf das allge
meinbildende Schulwesen beschränkt bleiben sollten, wurde eine ent
sprechende Ausweitung dieser Versuchsgrundlage durch die Aufnahme in 
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den § 7 Abs.1 vorgesehen. Auf Grund der konkreten Zielsetzung dieser 
einzelnen Schulversuche wird im Rahmen der Schulversuche unter 
anderem auch deren Dauer festzulegen sein, was bezogen auf die in
haltliche Zielsetzung zweCkmäßiger ist, als eine generelle zaitliche 
Beschränkung durch Gesetz, wo auf die konkrete Aufgabenstellung 

·nicht Bedacht genommen werden kann. 

Die Abs.3, 4 und 6 entsprechen den derzeitigen Regelungen, wobei bei 
Abs.4 jedoch auf die neuen VorSChriften hinsichtlich des Schulver
suchsplanes Bedacht zu nehmen war. 

Im Zusammenhang mit dieser Ausweitung kann auch im. Sinne einer 
Rechtsbereinigung eine Aufhebung aller Sonderbestimmungen zu Schul
versuchen im Rahmen des SChulorganisationsrechtes durch Artikel II 
erfolgen, wobei auf Grund dieser Bestimmungen begonnene Schulver
suche auslaufend abgeschlossen werden können. 

Bezüglich der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter 
und nichtbehinderter Kinder wird auf die Ausführungen zu Z 16 ver
wiesen. 

Zu Z 3 (§ 36): 
Derzeit gliedert § 36 des SChulorganisationsgesetzes die allgemein
bildenden höheren Schulen - abgesehen von den Sonderformen - in drei 
Langformen (Gymnasium, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Real
gymnasium für MädChen) sowie eine selbständige Oberstufenform 
(Oberstufenrealgymnasium). Das Gymnasium und das Realgymnasium wer
den in der Oberstufe wieder in einzelne Formen untergeteilt, wobei 
die einzelnen Oberstufenformen durch ein im wesentlichen gesetzlich 
von vornherein festgelegtes Unterrichtsprogramm gekennzeichnet 
sind. Zum Unterschied dazu kennt das Oberstufenrealgymnasium trotz 
unterschiedlicher Bildungsangebote keine eigenen Formen; die unter
schiedlichen Angebote werden als alternative Pflichtgegenstände an
geboten. 

Nach den Ergebnissen der Schulversuche erscheint die von vornherein 
gesetzlich erfolgte Festlegung der Unterrichtsprogramme in der Ober
stufe nicht zweCkmäßig, vielmehr sollten den Schülern entsprechende 
Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden. Aus diesem Grund sieht die Neu
fassung nur mehr drei Langformen ohne Untergliederung in einzelne 
Oberstufenformen vor. Hiebei soll von der geschlechtsspezifischen 
Ausrichtung des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums fUr MädChen im 
Hinblick auf die seit 1962 eingetretene EntWiCklung abgegangen wer
den. BezügliCh der Wahlmöglichkeit in den einzelnen Oberstufen wird 
auf die Ausführungen zu Z 9 verwiesen. 
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Zu Z 4 und 5 (§ 37 Abs.1 und 3): 
Die Sonder formen sollen auch in Hinkunft die bisherigen Sonder formen 
umfassen; lediglich bei den Schulen fUr Berufst~tige soll eine Aus
weitung bezüglich des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums wegen 
dessen neuen Inhaltes erfolgen, der besonders fUr Berufst~t~ge von 
Interesse sein wird. 

Die Erweiterung des § 37 Abs.1 Z 2 erfordert eine diesbezügliche Be
rücksichtigung in Abs.3. In diesem Zusammenhang soll der bei der 
Gliederung der allgemeinbildenden höheren Schule für 8erufst~tige 
verwendete Begriff nHalbjahrslehrg~nge" im Sinne der sonst üblichen 
Diktion des SChulorganisationsgesetzes durch "Semester" ersetzt wer
den. 

Zu Z 6 bis 8 (§ 38 Abs.2, 4 und 5): 
Diese Entwurfsbestimmungen betreffen die Höheren Internatsschulen. 
Wegen der seit 1962 eingetretenen Entwicklung sowie im Hinblick auf 
die vorgesehenen Anderungen im § 37 ist auch der spezielle Erzie
hungsauftrag, den Mädchen eine r'Erziehung auf fraulich-lebenskund
lLchem Gebiet zu gew~hrenn, überholt. Die Entwurfsbestimmung sieht 
daher vor, daß die Haheren Internatsschulen in erziehlicher Hinsicht 
neben der Förderung musischer Anlagen, der Leibeserziehung und der 
Beziehung zur Gemeinschaft auch allgemein die Erziehung auf lebens
kundlichem Gebiet zur Aufgabe haben. 

Durch die Neufassung des Abs.4 soll die Verpflichtung, die Höheren 
Internatsschulen getrennt nach Geschlechtern zu fUhren, in eine 
diesbezügliche Möglichkeit abge~ndert werden. Die Verpflichtung zur 
geschlechtergetrennten FUhrung erscheint im Hinblick auf das Bil
dungsprogramm· nicht mehr erforderlich, doch kann die tats~chliche 

( 

getrenntgeschlechtliche Führung insbesonders aus organisatorischen 
Gründen zweckm~ßig sein. 

Die im § 38 Abs.5 vorgesehene Erlassung von näheren Vorschriften 
Uber die Führung von Höheren Internatsschulen in der Form einer ge
sonderten bundesgesetzlichen Regelung hat sich als nicht erforder
lich erwiesen, weshalb die diesbezügliche Promesse entfallen kann. 
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Zu Z 9 (39 Abs.1): 
Diese Bestimmung enthält die zentrale Regelung der Oberstufen
reform. 

Z 1, welche die in allen Formen vorgesehenen Pflichtgegenstände ent
hält, entspricht im wesentlichen der bisherigen Regelung. Es sind 
lediglich folg~nde Änderungen vorgesehen: 
Die erste lebende Fremdsprache, die in allen Formen ,in allen Schul
stufen geführt wird, ist nicht formenspezifisch, scdaß sie nicht 
mehr in Z 2, sondern systementsprechender in Z 1 aufgenommen werden 
soll. 
Statt der Gegenstandsbezeichnung "Philosophischer Einführungsunter
richt" soll di~ zutreffendere Bezeichnung "Psychologie und 
Philosophie" Verwendung finden. 
Bei Werkerziehung soll klargestellt werden, daß diese generell nur 
in der Unterstufe anzubieten ist. 

Z 2 enthält die formenbildenden Pflichtgegenstände. Wie bereits ein
leitend erwähnt wurde, erfolgt durch das neue System der formenbil
denden PfliChtgegenstände sowie der Wahlpflichtgegenstände (siehe 
Z 3) in der Oberstufe der Ersatz der bisherigen Oberstufenformen und 
die Ausweitung der Wahlm5glichkeiten. Die ~eur.gelung soll nicht zu 
einer Einschränkung des Bildungsangebotes führen, sondern - soweit 
dies unter Bedachtnahme auf die Bemühungen zur Budgetkonsultierung 
vertretbar erscheint - sogar zu seiner Erweiterung. In diesem-Sinne 
muß die Führung der einzelnen Bildungsangebote in den 5. Klassen den 
bisherigen Regelungen entsprechen. Soweit die Führung einzelner 
Klassen im Rahmen von Verwaltungsverordnungen (Erlässen) geregelt 
ist, wird dies in entspreChender Form auch in Hinkunft erfolgen. Für 
die alternativen Pflichtgegenstände enthält die Eräffnungs- und 
Teilungszahlenverordnung, BGBl.Nr. 86/1981 in der Fassung der Ver
ordnungen BGBl.Nr. 478/1986 und 418/1987, die entsprechenden Grund
lagen. Eine Änderung dieser Verordnung ist wege~ der vorliegenden 
Z 2 nur im Zusammenhang mit Griechisch erforderlich, sofern - wie 
soeben ausgeführt wurde - das Bildungsangebot durch die Neuordnung 
nicht eingeschränkt werden so~l. Derzeit ist die Führung der Ober
stufenform "Humanistisches GymnaSium", welches gemäß dem geltenden 
§ 39 Abs.1 Z 2 lit.a sublit.aa durch Griechisch gekennzeichnet ist, 
bereits ab fUnf Schülern möglich, wogegen die FUhrung eines alter
nativen Pflichtgegenstandes gemäß § 2 Abs.2 der genannten Verordnung 
erst ab zehn SchUlern zulässig wäre; aus diesem Grunde wird die 
diesbezUgliche Bestimmung zu ändern sein. 
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Z 3 enthält die lehrplanmäßigen Grundlagen betreffend die Wahl
pflichtgegenstände. Durch die Wahlpflichtgegenstände wird in Hin
kunft in besonderer Weise den Interessen der Schüler ~echnung getra
gen werden. Hiebei kommt diesem Gegenstandsbereich auch wegen der 
geplanten Reform der Reifeprüfung in den allgemeinbildenden höheren 
Schulen besondere Bedeutung zu. Die Wahlpflichtgegenstände sind 
ihrer Rechtsnatur nach alternative Pflichtgegenstände im Sinne der 
Definition des § 8 lit.d des SChulorganisationsgesetzes. Betreffend 
die Wahl dieser Pflichtgegenstände gelten die allgemeinen Bestimmun
gen des § 11 des SChulunterrichtsgesetzes. Da jedoch wegen der 
Organisations- und Unterrichtsplanung eine frühzeitige Kenntnis der 
Entscheidungen der Schüler hinsichtlich ihrer Wahl erforderlich ist, 
sieht Artikel III des Entwurfes vor, daß die Wahl der Wahlpflicht
gegenstände nicht erst zu Beginn der betreffenden SChulstufe, son
dern bereits zu Beginn des zweiten Semesters der vorangehenden 
Schulstufe zu erfolgen haben wird. Ferner sieht diese SChulunter
richtsrechtliche Sonderbestimmung vor, daß der Eintritt in Wahl
pflichtgegenstände zur Vertiefung und Erweiterung des Bildungs
inhaltes eines Pflichtgegenstandes auch in einer höheren Stufe als 
jener Scbulstufe erfolgen kann, in der sie erstmals angeboten wer
den. Diese Sonderregelung erSCheint im Hinblick auf die Zielsetzung 
der Wahlpflichtgegenstände geboten und auch möglich, weil diese Art 
von WahlpfliChtgegenständen nicht aufbauend, sondern in Ergänzung zu 
den für alle SChüler gefÜhrten Pflichtgegenständen vorgesehen sind. 

Zu Z 10 (§ 39 Abs.3 und 4): 
Das Ausmaß der von den Schülern zu wählenden Wahlpflichtg~genstände 
wird unter Beachtung der Einleitung des § 39 Abs.1 Z 3 in den Lehr
plänen festzulegen sein. Eine individuelle Oberschreitung des Aus
maßes der Wahlpflicht gegenstände ist aus grundsätzlichen Erwägungen 
nicht vorgesehen. Um Jedoch entsprechend interessierten Schülern die 
MögliChkeit zu geben, trotzdem an diesbezüglichen Unterrichts
veranstaltungen teilnehmen zu können, soll dies im Status von Frei
gegenständen ermöglicht werden. 

Die Ergänzung des Abs.4 hinsiChtlich der Lehrpläne für Sonderformen 
in der Richtung, daß hier das Angebot von Wahlpflichtgegenständen 
erfolgen kann, ist deshalb erforderlich, weil in einzelnen Sonder
formen WahlpfliChtgegenstände aus zeitlichen Gründen nicht unterzu
bringen sind (z.B. beim Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium 
unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung für 
Studierende der Musik). 
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Zu Z 11 (§ ~O Abs.5): 
Die Änderung dieser Bestimmung ist lediglich wegen des neuen Wirt
schaftskundlichen Realgymnasiums für Berufstätige notwendig. 

Zu Z 12(§ 43 Abs.3): 
Wie bereits zu Z 9 ausgeführt worden ist, sind Wahlpflichtgegenstän
de ihrer Rechtsnatur nach alternative Pflichtgegenstände. Bisher 
gilt für die Einrichtung alternativer Pflichtgegenstände die Eröff
nungs- und Teilungszahlenverordnung. Nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung wäre die Einrichtung der Wahlpflichtgegenstände in der 
6. Klasse erst bei mindestens zwölf Schülern (sofern 'damit der Er
werb einer Hochschulberechtigung im Sinne der Hochschulberechti
gungsverordnung 1975 verbunden ist, bei mindestens zehn SChülern) 
und in der 7. und 8. Klasse erst bei mindestens zehn SChülern zu
lässig. Durch diese hohe Eröffnungszahl würde die Wahlmöglichkeit in 
einer Weise eingeschränkt werden, die generell gesehen sogar zu 
einer Einschränkung des Bildungsangebotes in der Oberstufe der all
gemeinbildenden höheren SChulen füh~en würde. Ziel der Oberstufen
reform ist jedoch eine bessere Orientierung nach den Interessen der 
Schüler. Daher bedarf es hinsichtlich der Eröffnung der Wahlpflicht
gegenstände entsprechender Sonderregelungen. Dazu wurde wiederholt 
(unter anderem im Rahmen der SChulreformkommission) der Wunsch ge
äußert, die diesbezüglichen Bestimmungen unmittelbar in das Gesetz 
aufzunehmen. Der neue § 43 Abs.3 enthält daher die Bestimmung be
treffend die Einrichtung derWahlpflichtgegenstände. 

Die Regelung geht davon aus, daß Wahlpflichtgegenstände erst ab der 
6. Klasse angeboten werden (siehe § 39 Abs.1 Z 3). Bereits in der 
6. Klasse sollen Wahlpflichtgegenstände in drei Schülergruppen ange
boten werden können. Die Formulierung beinhaltet, daß Wahlpflicht
gegenstände, die wegen zu großer Anmeldungszahl in Schülergruppen 
get~ilt werden müssen (z.B. EDV/Informatik) , in der Anzahl der tat
sächlich geführten SChülergruppen auf die Begrenzung von insgesamt 
drei SChülergruppen zählen. Da nach den vorgesehenen Lehrplanbestim
mungen nicht bereits in der 6. Klasse alle Wahlpflichtgegenstände 
beginnen, i~t es erforderlich, daß die Schüler in der 7. und 
8. Klasse noch die Möglichkeit haben, zusätzliche Wahlpflichtgegen
stände zu wählen, um das vorgeschriebene Gesamtausmaß an Wahl
pflichtgegenstandsstunden erfüllen zu können. Um diese Wahlmöglich~ 
keit zu eröffnen, müssen in der 7. und 8. Klasse zusätzliche 
Schülergruppen gebildet werden können. Daher sieht die Entwurfsbe
stimmung vor, daß in der 6. Klasse drei SChülergruppen, in der 
7. Klasse vier SChülergruppen und in der 8. Klasse fünf Schüler
gruppen für Wahlpflichtgegenstände gebildet werden können. 
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Als weitere Voraussetzung fUr die Einrichtung der SchUlergruppen ist 
jedoch eine MindestschUlerzahl festzulegen. Da die Ublicherweise für 
alternative Pflichtgegenstände vorgesehene MindestschJlerzahl - wie 
bereits oben ausgefUhrte wurde - für den Wahlpflichtgegenstandsbe
reich zu hoch ist, wird hier eine Mindestschülerzahl von fünf 
SchUlern vorgesehen. Durch die Beschränkung der Anzahl der Schüler
gruppen wird in diesem Zusammenhang jedoch ein unvertretbar hoher 
Aufwand vermieden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die unter 
Z 13 vorgeschlagene Änderung verwiesen, wodurch zusätzliche Wahlmög
lichkeiten eröffnet werden. Ergänzend wird bemerkt, daß die Höchst
zahl der Schüler in einer SChülergruppe durch die allgemeine Bestim
mung der Klassenschülerhöchstzahl (§ ~3 Abs.1) beschränkt ist. Auf 
Grund der tatsächlichen Klassenschülerzahlen, die weit darunter lie
gen, sowie des vielfältigen Angebotes an Wahlpflichtgegenständen 
wird jedoch im Regelfall die Klassenschülerhöchstzahl nicht erreicht 
werden. 

Zu Z 13 (§ ~3 Abs.5): 
Bereits auf Grund des derzeitigen § ~3Abs.~ können in den Pflicht
gegenständen Leibesübungen und Werkerziehung Schüler mehrerer Klas
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden. Durch § 3 
Abs.9 der Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung wird diese Zusam
menfassungsmöglichkeit bereits derzeit für Freigegenstände und un
verbindliche Obungen eröffnet. Um den Schülern der Oberstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schule noch größere Wahlmöglichkeiten 
hinsichtlich der Wahlpflicht gegenstände einzuräumen, sollen auch 
diesbezüglich Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 
zusammengefaßt werden können; hiedurch wird die leichtere Erreichung 
der Mindestzahl fUr die Führung einer SChülergruppe im Wahlpflicht
gegenstandsbereich ermöglicht. 

Zu Z 14 und 15 (§ 45 Abs.2 und 4):, 
Die hier vorgesehenen Änderungen sind durch die geänderten Schulart
bezeichnungen bedingt. 
Wegen des Entfalls der speziellen Bezeichnungen von Oberstufenformen 
ist der erste Satz des Abs.4 entbehrlich. Eine Aufrechterhaltung des 
zweiten Satzes dieses Absatzes hinsichtlich der näheren Bezeichnung 
einer handwerklichen Fachrichtung bei einem (derzeit nicht geführ
ten) Bundes-Werkschulheim ist nicht erforderlich. Daher wäre Abs.4 
zu streichen. 
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Zu Z 16 (§ 131a): 
Artikel III der 5. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1. Nr. 323/ 
1975, sah als Schulversuche zur Sonderschule Schulversuche zur 
differenzierten Sonderschule und zur integrierten Grundschule vor. 
Dies~ Schulversuche sind ausgelaufen, wobei ein Teil der SChulver
suchsergebnisse im Rahmen der inneren Schulreform in das Regelschul
wesen übertragen worden ist; das wesentliche Anliegen der Inte
gration behinderter Schüler hat jedoch im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen für das Regelschulwesen keine Aufnahme gefunden. 

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat der Bundesrat mit 
Entschließung vom 17. April 1986 die Bundesregierung aufgefordert, 
integrative Schulversuche zu ermöglichen. Ferner enthält das 
Arbeitsübereinkommen zwischen der SpO und der OVP über die Bildung 
einer gemeinsamen Bundesregierung für die Dauer der XVII. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates vom 16. Jänner 1987 die Forderung, 
die Schulversuche zur Integration benachteiligter Kinder in die 
Normalschule weiter zu entwickeln und auf alle Teile des Bundes
gebietes auszudehnen; hiebei wurde festgestellt, daß die~msetzung 
der dabei gewonnenen Erfahrungen in das Regelschulwesen nach Maßgabe 
der staatsfinanziellen MögliChkeiten energisch anzustreben sein wird 
und daß es bestimmte Formen der Behinderung auch in Zukunft erfor
dern werden, Kinder in Sonderschulen (aUCh in der allgemeinen 
Sonderschule) zu fördern. 

Im Hinblick auf diese Forderungen sowie unter Bedachtnahme auf die 
Ergebnisse der Sitzung der Schulreformkommission vom 16. Juni 1987, 
bei der das Thema "Sonderpädagogik und Behindertenintegration" auf 
der Tagesordnung stand, wurden die im neuen § 131a vorgesehenen' 
Grundlagen für Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter 
und nicht behinderter Kinder erstellt. Eine derartige gesetzliche 
Grundlage erSCheint erforderlich, weil es keine S6hulversuche zum 
SChulpflichtgesetz gibt und dieses im § 8 vorsieht, daß schulpflich
tige Kinder, die infolge physischer oder psychischer Behinderung dem 
Unterricht in einer Volks- oder Hauptschule nicht zu folgen vermö
gen, aber dennoch sChulfähig sind, ihre allgemeine Schulpflicht in 
einer Sonderschule (Sonderschulklasse) zu erfüllen haben. DurCh die 
vorgesehene gesetzliche Grundlage rür Schulversuche zur Integration 
wird ermöglicht, trotz einer Feststellung im Sinne der genannten Be
stimmung die Schulpflicht im Rahmen einer anderen Schule als einer 
Sonderschule zu erfüllen. 
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Der vorgesehene Abs.1 beschränkt die Schulversuche nicht auf den Be
reich der allgemeinbildenden Pflichtschulen, sondern ermöglicht 
diese auch in der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schule, 
wobei die Schulversuche im Bereich der allgemeinbildenden höheren 
Schule nur für Kinder mit physischer Behinderung in Betracht kommen. 

Bei den im Abs.3 zweiter Satz genannten Lehrern mit zusätzlicher 
sonderpädagogischer Qualifikation wird es sich im Reielfall um Son
derschullehrer handeln. Im Bereic~ der Unterstufe der allgemeinbil
denden höheren Schule werden jedoch auch andere entsprechende 
Qualifikationen in Betracht kommen. 

Die Beschränkung der Anzahl der Schulversuche im Abs.5 ist dem er
wähnten Artikel III der 5. SChulorganisationsgesetz-Novelle nachge
bildet, wobei für die beiden dort vorgesehenen Schulversuche insge
samt 10 % der Sonderschulen als Richtwert .enthalten war; da hier nur 
eine Schulversuchsform vorgesehen ist, wurde der Rahmen mit 5 % der 
Sonderschulen vorgeschlagen. 

Die Begrenzung der Dauer der Schulversuche wurde so gestaltet, daß 
einerseits die Erfahrungen in vier Schulstufen geprüft werden, können 
und andererseits ein rasche Dbertragung der Schulversuchsergebnisse 
in das Regelschulwesen gewährleistet wird. 

Die Schulversuche zur Integration gemäß § 131a werden auf den 
seinerzeitigen Schulversuchen zur integrativen Grundschule sowie auf 
den derzeit laufenden Schulversuchen zur Integration aufzubauen 
haben. Ihre Durchführung soll bereits ab Beginn des Schuljahres 
1988/89 möglich sein. 

Zu Z 17 (§ 1310): 
Die §§ 131a und 131b enthalten Übergangsregelungen für die allge
meinbildenden höheren Schulen, welche bis spätestens 31. August 1988 
Anwendung finden. § 131a wird durch den neuen § 131a ersetzt (siehe 
Z 16). § 1310 wäre im Sinne der Rechtsbereinigung ausdrückliCh auf
zuheben; diesem Ziel. dientZ 17. 

Zu Z 18 (§ 131c): 
§ 131c enthält wegen der Informatik in der 5. Klasse der allgemein
bildenden höheren Schulen geschaffene Übergangsbestimmungen hin
sichtlich des Lehrplanes, welche mit 31. August 1988 außer Kraft 
treten. Wie aus Artikel IV Abs.l hervorgeht, sollen die Neuregelun
gen für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren SChulen erst ab 
1. September 1989 in Kraft treten. Ein Entfall des Pflichtgegenstan-
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des Informatik in der 5. Klasse der allgemeinbildenden h6heren 
Schulen während eines Schuljahres wäre nicht vertretbar. Daher wäre 
die Geltung des § 131c um ein Jahr zu verlängern. 

Zu Artikel II: 
Auf die Ausführungen zu Artikel I Z 2 wird verwiesen. 

Zu Artikel III: 
Wie bereits in den Ausführungen zu Artikel I Z 9 betreffend die An
meldung zu den Wahlpflichtgegenständen ausgeführt wurde, bedarf es 
diesbezüglich einer Sonderregelung im § 11 des SChulunterrichtsge
setzes. 

Zu Artikel IV: 
Abs.1 enthält die Inkrafttretensbestimmungen. 

Für ein ordnungsgemäßes Anlaufen insbesondere derAHS-Oberstufen
reform bedarf es der zeitgerechten Erlassung der diesbezüglichen 
Lehrplanverordnung. Zur Ermaglichung dieser Vorgangsweise dient 
Abs.2. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält in Z 16 auch eine Grundsatzbe
stimmung, nämlich § 131a Abs.~. Artikel IV Abs.3 enthält die näheren 
Bestimmungen hinsichtlich der Erlassung der diesbezüglichen Ausfüh
rungsgesetze. 

Abs.~ enthält im Sinne der Rechtsbereinigung die Aufhebung des ab 
1. September 1989 überholten § 131c. 

Abs.5 enthält die erforderliche Obergangsbestimmung zur Neugestal
tung der Schulversuchsregelung des § 7 des SChulorganisationsge
setzes. 

Abs.6 enthält die Vollziehungsklausel. 
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III. Kostenberechnung 

Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz erfordert lediglich 
wegen der Neuordnung der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen einen zusätzlichen Aufwand. Kein Mehraufwand ist im Bereich 
der Schulversuche erforderlich, da gegenüber der derzeitigen Schul
versuchssituation (abgesehen von der Oberführung der Schulversuche 
im Bereich der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren SChulen) 
keine Änderung im Umfang erforderlich ist. Dies betrifft auch den 
Bereich der Sonderschulversuche, wo es bereits derzeit Integrations
versuche gibt und die neuen gesetzlichen Bestimmungen nicht von 
vornherein z~sätzliche Kosten erfordern. 

Für den Bereich der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schule 
bilden für die Berechnung des Aufwandes die statistischen Daten des 
Schuljahres 1987/88 sowie der Trend der Schülerzahlen in den letzten 
Jahren (zurückgehende SChülerzahlen) und die Höhe der Personalkosten 
des Schuljahres 1987/88 die Grundlage der Berechnung. Ferner wurde 
der Berechnung das Ausmaß der Wochenstunden entsprechend den zur 
Information beigeschlossenen Stundentafeln zugrundegelegt. Von den 
insgesamt zu erwartenden Mehraufwand von rund 388 Mio.S sind die 
derzeitigen SChulversuchskosten von rund 70 Mio.S in Abzug ZU brin
gen. Daraus ergibt sich für die einzelnen Jahre folgendes Bild: 

Mehraufwand durch Einsparung durch Aus- daher insgesamt 
Oberstufenreform laufen der Schulvers. in Mio.S 

1989 5,9 Einsparung 5,9 
1990 31 ,7 17,5 Mehraufwand 1 ~ , 2 
1991 105,6 17,5 " 88, 1 
1992 139,9 17 , 5 " 122,4 
1993 110,8 11 ,6 " 99,2 

insgesamt 388,0 70,0 Mehraufw. 318,0 
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TEXTGEGENÜßERSTELLUNG 

GELTENDE FASSUNG 

§ 6 Abs.] vorletzter Satz: 

Darüber hinaus können in den Lehrpl~nen auch weitere Unter

riChtsgegenstände als Freigegenstände und unverbindliche Obungen 
sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden. 

S c h u I ver s u C h e 

§ 1. (1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf dem Gebiete des 
Schulwesens zukommt, kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport oder mit dessen Zustimmung der LandeSSChulrat (Kollegium) 
zur Erprobung besonderer pädagogiSCher oder sChulorganisatorisoher 
Ha~nahmen abweichend von den Bestimmungen des 11. Uauptstückes 
Schul versuche an öffentlichen SChulen durchführen. 

(2) Soweit bel der DurChfÜhrung von Sohulversuchen an öffent

lichen Pf11chtschulen deren äußere Organisation berÜhrt ~lrd, bedarf 

es einer vorherigen Vereinbarung zwisohen dem Bund und dem betref
fenden Bundesland .. 

(3) An PrivatSChulen mit ÖffentlichkeitsreCht bedarf eln VOm 
SChuler·halter beabs1chtigter Schulversuoh der Bewilligung des Bun

desministers für UnterriCht, Kunst und Sport, um die im Wege des 
landesschulrates anzusuchen 1st. Oie Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Bestimmungen des Abs.1 erfUllt werden und der im Abs.q an

gefUhr·t" Hundertsatz n1cht Uberschr·ltten wird. 

ENTWURf 

Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unter
richtsgegenstände als Freigegenstände (auch Prelgegenstände für be
sonders begabte und interessierte Schüler mit entsprechend höheren 
Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht 
vorgesehen werden. 

S 0 h u 1 ver s u C h e 

S 7. (1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf dem Gebiet des 
Schulwesen zukommt, kann der Bundesminister für UnterriOht, Kunst 
und Sport oder mit dessen Zustimmung der Landessohulrat (Koll_gium) 
zur Erprobung besonderer pädagogischer oder sChulorganisatorischer 
Maßnahmen abweichend von den Bestimmungen des 11. Hauptstüokes 

Schul versuche an öffentlichen Sohulen durchfÜhren. Hiezu zählen auch 
Sohulversuohe zur Entwioklung neuer Lehrplanlnhalte sowie zur Ver

besserung didaktisoher und methodisoher Arbeitsformen (insbesondere 
sozialer Arbeitsformen) an einzelnen Schularten. 

(2) Als Grundlage für Schulversuche sind SchulversuChspläne 
aUfzustellen, die das Ziel der einzelnen SChulversuche, die Einzel
heiten ihrer Durchführung und ihre Dauer festlegen. 01e Schulver
suchspläne sind in den Schulen, an denen sie durChgefÜhrt werden, 
durch AnSChlag während eines Monats kundzumachen und anschließend 
bei den betreffenden SChulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen 
ist Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren. 

(]) Soweit bei der Durohführung von Sohulversuchen an öffent
lichen Pflichtschulen deren äußere Organisation berÜhrt wird, bedarf 
es einer vorherigen Vereinbarung zwiSChen dem Bund und dem betref
fenden Bundesland. 

(q) An Privatschulen m1t Offentlichkeltsrecht bedarf ein vom 

SChulerhalter beabsiohtigter Sohulversuch der Bew11ligung des Bun
desministers fUr UnterriCht, Kunst und Sport, um die 1m Wege des 
LandeSSChulrates anzusuohen ist. Oie Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt werden, ein Schul versuchs
plan gemäß Abs. 2 vorliegt und der im Abs. 6 angeführte Hundertsatz 
niCht überschritten wird. Die Bewl111gun~ umfaßt auch die Qenehmi
gung des Schulversuchsplanes. 
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GELTENDE FASSUNG 

(4) Oie Anzahl der Klassen an öffentliChen SChulen. an denen 
SChulversuche durchgeführt werden. aarf 5 v.H. der Anzahl d~r ~las

sen an öffentliChen SChulen im Bundesgebiet. soweit es sich aber um 
PflichtsChulkl~ssen handelt. 5 v.H. der Anzahl der Klasaen an 
öffentlichen Pflicht schulen im Jeweiligen Bundesland nicht über-

-steigen. Das gleiChe gilt sinngemäß für PrivatSChulen mit Offent-
1lchkeitsrecbt. 

F 0 r ID e n der all gelD ein b i l den den 

h ö her e n S c h u l e n 

§ 16. Folgende Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen -

abgesehen von den Sonderformen (§ 17) - kommen in Betracht: 

sind: 

1. das Gymnasium mit Unterstufe una folgenden Formen der Ober

stufe: 
a) Humanistisches Gymnasium. 

b) Neusprachliches Gymnasium. 
c) RealistiSChes Gymnasium, 

2. das Realgymnasium mit Unterstufe und folgenden Formen der 

Uberstufe: 
a) Naturwissensch~ftliches Realgymnasium. 

b) Mathematisches Realgymnasium, 

3. aas Wirtschaftskundliche Realgymnasium für Mädchen mit 

Unterstufe una Oberstufe, 

4. aas Oberstufenrealgymnasium. 

§ 37. (1) Sonaerformen aer allgemeinbilaenden höheren Schulen 

1. das Aufbaugymnasium und aas Aufbaurealgymnasium. 
2. das Gymnasium fUr Berufstätige und das Realgymnasium für 

Berufstägige. 
3. allgemeinbildende höhere Schulen unter besonaerer Berück

sichtigung aer 'musischen oder der sportliChen Ausbilaung. 

~. allgemeinbildende höhere Schulen für Körperbehinderte. 

ENTWURF 

(5) Oie Scbulver3uche 3ina von aer zU3tändigen Scbulauf3icbt zu 
betreuen. zu kontrollieren una aU3zuwerten. Hlebei kommt gemäß § 9 

aes Art. 11 aer 4. SChulorgani3ations-Novelle. BGBl~ Nr. 234/1971. 
für aen betreffenden Bereich ge3cbaffenen Einrichtungen zur SChul
entwicklung beratende Tätigkeit zu. 

(ö) Oie Anzahl der Klas~en an öffentliChen SChulen, an denen 
Schulversuche aurchgeführt werden. d~rf 5 v.H. der Anzahl der 

Klassen an öffentlichen SChulen 1m Bundesgebiet. soweit es sieh aber 
um Pflicht schulklassen handelt. 5 v.H. der Anzahl der Klassen an 
ÖffentliChen Pflichtschulen im Jeweiligen Bundesland nicht überstei-' 
gen. Das gleiche gilt sinngemäß für PrivatschuLen mit Öffentlich
keitsrecht. 

ForlDen der all g e m ein b i 1 den den 
höheren S C h u 1 e n 

, 36. Folgende Formen der allgemeinbildenden höheren SChulen _ 
abgesehen von den Sonderformen (S 11) - kommen in Betracht: 

1. lDit Unter- und Oberstufe: 
a) das Gymnasium. 
b) das RealgYlDnasium. 

c) das Wirts9haftskundliche Realgymnasium, 

2. nur mit Oberstufe: das Oberstufenrealgymnasium. 

§ 3l (1) Sonaerformen der allgemeinbilaenden höheren Schulen sind: 
1. das Aufbaugymnaslum und das Aufbaure~lgymnasium. 

2. aas Gymnasium für Berufstätige, aas Realgymnasium fUr 
Berufstägige und das Wirtschaftskundllche Realgymnasium fUr 
Berufstätige. 

3. allgemeinbildende höhere Schulen unter besonaerer Berück
sichtigung der musischen oder der sportlichen AUSbildung. 

4. allgemeinbilaenae höhere Schulen fUr Körperbehinderte. 
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GELTENDE FASSUNG 

(3) Das Gymnasium fUr Berufstätigo und das Roalgymnaslum fUr 

Berufstätige umfassen neun Halbjahrslehrgängo. Sio habon die Auf
gabe, Personen, die die achte SChulstufo orfolgre1ch abgeschlosson 
haben und das 11. Lebensjahr spätostons im Kalondorjahr der Aufnahme 
vollonden und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 1n das 
Berufsleben eingetroten sind, zum Bildungszlel einer allgomeinbil

denden höheren Schule zu fUhren. 

S 38. (2) In erziehlicher Hinsicht haben die Höheren Internats

schulen insbesondere die Aufgabe, die musischen Anlagen der Zög
linge, ihre Ausbildung in Fertigkeiton, ihre Loibejerziehung und 
ihre Beziehungen zur Gemeinschaft zu fördern, bei MädChen Oberdies 
die Erziehung auf fraulich-lebenskundlichem Gebiet zu gewähron. 

(q) Die Höheren Internatsschulon sind als Anstalten rOr Knaben 

oder als Anstalten fUr Mädchon zu fOhren. 

(5) Die näheren VorSChriften über die Führung von Höheron 
Internatsschulen bleiben einer gesonderten bUndesgesetz11chen Rege

lung vorbehalten. 

1:) § 39. (1) Im Lehrplan (§ 6) der 1m S 36 gonannten Formen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen sind als Pflicht gegenstände vor-

zusehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, DeutSCh, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde, 
Physik, Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung (für Knaben und MädChen gemeinsam oder ge
trennt), PhilosophisCher Einführungsunterricht (in der Ober

stufe), LeibesUbungen; 

~) Sieho auch ~ '131c. 

ENTWURF 

(3) Das Gymnasium für Berufstätige, das Realgymnasium fUr 

Berufstätige und das Wirtschaftskundliche RealgymnaSium für Berufs

tätige umfassen neun Semester. Sie haben die Aufgabe, Personen; die 

die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben und das 
11. Lebensjahr spätestens 1m Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und 

eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten, sind, zum Bildungsziel einer allgemeinbildenden höheren 

SChule zu fUhren. 

§ 38. (2) In erziehlicher Hinsicht haben die Höheren Internatsschu

len insbesondere die Aufgabe, die Erziehung auf lebenskundlichem Ge
biet zu gewähren sowie d1e musi:schen Anlagen der ZÖglinge, ihre Aus

bild~ng Ln Fertigkeiten, ihre Leibeserziehung und ihre üeziehungen 

zur Gemeinschaft zu fördern.~ 

(q) Die HÖheren Internatsschulen können als Anstalten für 

Knaben oder als Anstalten für Mädchen gefUhrt werden. 

Cs 38 Abs.5 entfälltJ 

§ 39.(1) Im Lehrplan (S 6) der im § 36 genannten F~rmen der allge
meinbildenden höheren Schulen sind als Pflichtgegenstände vorzu

:sehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch~ eine lebende Fremdsprache, Geschichte und 

Sozialkunde, Geographie und Wirtschaft~kunde, Mathematik, 
Biologie und ~mweltkunde, Physik, Chemie, Psychologie und 
Philosophie (in der Oberstufe), Informatik (in der Oberstu
fe), Musikerziehung, Bildnerische ErZiehung, Werkerziehung 
(fUr Knaben und Hädchen gemein~am oder getrennt, in der 

Unterstufe), LeibesUbungen; 
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GELTENDE FASSUNG 

2. in den folgenden Formen überdies: 

a) im Gymnasium: 
eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse). ~atein (3. 
bis 8. Klasse). sowie 
aal 1m Humanistischen Gymnasium: 

Griechlsch (5. bis 8. Klasse). 
bb) 1m Neusprachllchen Gymnasium: 

eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse). 
ce) im Realistischen Gymnasium: 

Darstellende Geometrie in der Oberstufe i 
b) im Realgymnasium: 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse), Geometri
sches Zeichnen (in der Unterstufe) sowie 
aal im Naturwissenschaftliohen Realgymnasium: 

Latein (5. b1s 8. Klasse). in der Oberstufe alter
nativ Darstellende Geometr1e oder ein ergänzender 
Unterricht in den UnterriChtsgegenständen 81010gie 

und Umweltkunde, Physik und Chemie. 
bb) im Mathematischen Realgymnas1um: 

e1ne zweite lebende FremdspraChe (5. bis 8. Klasse). 
Darstellende Geometr1e (in der Oberstufe)i 

c) 1m Wirtschaftskundlichen Realgymnasium rür Mädohen: 

eine lebende Fremdsprache (1. b1s 8. Klasse). alternat1v 
eine zweite lebende Fremdspraohe oder Late1n (5. bis 

8. Klasse), fraulich-lebenskundlioh~ Unterr1chtsgegen
stände (in der Oberstufe)i 

d) 1m Oberstufenrealgymnasium: 
eine lebende FremdspraChe (5. bis 8. Klasse), alternativ 

Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache (6. b1s 
8. Klasse) sowie alternativ Instrumentalmusik oder Dar
stellende Geometrie oder ein ergänzender Unterricht in 

den UnterriChtsgegenständen Biologie und Umweltkunde 
50wie Physik und Chemie. 

ENTWURF 

2. in den folgenden Formen überdies: 
a) 1m Gymnasium: 

Latein (3. bis 8. Klasse), alternativ Griechisch oder 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse)i 

b) im RealgymnaSium: 

alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse; Latein alternativ auch aufbauend auf 

Lateln der 3. und ~. Klasse des Gymnasiums), Geometri
sches Zeichnen (in der Unter~tufe), alternativ Darstel

lende Geometrie oder ein ergänzender Unterricht in den 
UnterriChtsgegenständen Biologie und Umweltkunde sowie 
Physik und Chemii; 

c) im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium: 

alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse), HaushaltSÖkonomie und Ernährung, ein 

ergänzender Unterricht in Geographie und Wirtschaftskun
de, Biologie und Umweltkunde sowie Psychologie und 
Philosophie (einSChließlich Praktikum); 

d) im Oberstufenrealgymnaslum: 

alternativ Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 8. Klasse) sowie alternativ Instrumentalunter
richt oder Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung oder 
Darstellende Geometrie oder ein ergänzender Unterricht in 
den UnterriChtsgegenständen Biologie und Umweltkunde so
wie Physik und Chemie; 

3. in allen Formen in der Oberstufe in der 6. bis 8. Klasse 
Uberdies alternative Pflichtgegenstände als Wahlpflicht
gegenstände in einem solchen Stundenau5waß, daß unter Einbe~ 
ziehung der sonstigen Pflichtgegenstände gemäß Z I und 2 das 
Gesamtstundenausmaß der Pflichtgegenstände in der Oberstufe 
für alle Schüler gleich ist; als WahlpfliChtgegenstände 
kommen entsprechend den Zielen der einzelnen Oberstufenfvr
men in BetraCht: 

a) weitere Fremdsprachen (Kurzkurse), Darstellende Geometrie 
(soweit nicht bereits gemäß Z 2 vorgesehen), 

EDV/lnformatik, Musikerziehung bzw. Bildnerische Erzie
hung (soweit einer dieser Pflichtgegenstände in der be

treffenden Klasse nicht bereits gemä3 Z 1 zu besuchen 
ist), Ernährung und Haushalt (Prakti~um). 

b) Wahlpflichtgegenstände zur Vertiefuni und Erweiterung de~ 
Bildungsinhaltes von fUr die betreffend~ Oberslufenform 

in Z 1 und 2 vorgesehenen Pflichtgegen5tänden, au~genom

men LeibeSÜbungen und gemäß lit.a g~w~hlte Wahlpflicht
gegenstände. 
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GELTENDE FASSUNG 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan der im § 36 genannten 
Forluen der allgemeinbildenden höheren Schulen Fremdsprachen und Dar
stellende Geometrie (soweit sie nicht Pflichtgegenstinde sind) sowie 

Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen. 

(~) Die Lehrpläne der Sonder formen (S 31) haben sich unter Be
dachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser SChulen im wesentlichen 
nach den Lehrplänen der entsprechenden im S 36 genannten Formen zu 

richten. 

§ ~O. (5) Die .Aufnahme in ein AUfbaugymnasium oder Aufbaureal

gymnasium erfordert die ErfUllung der in den Abs.3 und ~ und im S 31 
Abs.2 genannten Voraussetzungen; die Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
entfillt bei erfolgreichem Abschluß der Obergangsstufe. Die Aufnahme 
ln ein Gymnasium für Berufstätige oder Realgymnasium für Berufs
tät1ge erfordert die Erfüllung der im S 31 Abs.3 genannten Voraus
setzungen. Für die Aufnahme 1n eine Sonder form gemäß S 31 Abs. 1 Z 3 
und q gelten die Bestlmmungen der Abs.l bis ~ s1nngemäß, wobei die 
Aufnahme 1n Schulen unter besonderer Berücks1chtigung der mus1schen 

od~r der sportliohen Au~bildung, d1e 1m Hinblick auf die besondere 
Aufgabe der Sonderform e"forderllche E1gnung, welche durch eine 

E1gnungsprüfung festzustellen 1st, voraussetzt. 

§ 4]. -

(3) 

(4) In den Pflichtgegenständen Leibesübungen und Werkerziehung 

(fUr Knaben bzw. für MädChen) können SChüler mehrerer Kla~sen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, sowelt h1edurch die 
gemäß Abs.l und 2 bzw. auf Urund des Abs.3 festgesetzten Höchst

zahlen nicht überschritten werden. 

ENTWURF 

(3)-Als Freigegenstinde sind 1m Lehrplan der im § 36 genannten 
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen Fremdsprachen und O,r
stellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht gegenstände sind) s~wie 

Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen. Ferner ist der Unter
richt in Wahlpflichtgegenstinden als Freigegenstand für jene SchUler 

anzubieten, die den betreffenden Wahlpflichtgegenstand nicht gewählt 
haben, sofern der Besuoh dieses Wahlpflic~tgegenstandes für alle 
SChüler, die Lhn gewählt haben, gewährleistet ist und durch die Wahl 
des Freigegenstandes keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

(~) Die Lehrpläne der Sonder formen (S 37) haben slch unter Be
dachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser SChulen 1m wesentlichen 
nach den Lehrplänen der entspreChenden 1m § 36 genannten Formen zu 
riChten; hiebei kann das Angebot von Wahlpflichtgegenständen (Abs. 1 
Z 3) entfallen. 

§ 40. (S) Die Aufnahme in das Aufbaugymnas1um oder Aufbaureal
gymnas1um erfordert die Erfüllung der 1n den Abs. 3 und ~ und im 
i 37 Abs. 2 genannten Voraussetzungen; die Ablegung einer Aufnahms
prüfung entfällt be1 erfolgre1chem Ab~chluß der Übergangsstufe. Oie 
Aufnahme 1n ein Gymnasium rOr Berufstät1ge oder Realgymnasium fUr 
Berufstät1ge oder Wirtschaftskund11ches Realgymnasium fUr Berufstä
tige erfordert die Erfüllung der 1m § 31 Abs. 3 genannten Voraus
set~ungen. Für die Aufnahme 1n elne Sonder form gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 
und 4 gelten die Bestimmungen der Abs. 1 bis ~ sinngemäß, wobei die 
Aufnahme in Schulen unter besonderer BerÜCksiChtigung der musischen 
oder der sport11chen AusbiLdung die 1m H1nblick auf die besondere 
Aufgabe der Sonder form erforderliche Elgnung, welche durch eine 

Eignungsprüfung fest~ustellen ist, voraussetzt. 

§ 43.(3) In der 6. Klasse dürfen bis zu drei Sohülergruppen fUr 
Wahlpflichtgegenstände, 1n der 1. Klasse bls zu vier Schülergruppen 

fUr WahlpfliChtgegenstände und ln der H. Klasse bis zu fünf Schüler
gruppen für Wahlpfllchtgegenstände geführt werden, sofern jeder die
ser Wahlpflicht gegenstände von mindestens fünf Schülern gewählt wur~ 

deo 

(4) 

(S) In den Pfllchtgegenständen. Leibesübungen und Werkerziehung 

(rUr Knaben bzw. für MädChen), 1n den Wahlpflloht6egenständen, ln 
freigegenständen und in unverbindlichen Ubungen kön~en Schüler 

mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefa~t werden, 

soweit hledurch die gemäß Ab~. 1 und 2 bzw. auf Grund des Abs.~ 

festgesetzten HÖChstzahlen niCht überschrltten werden. 
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GELTENDE fASSUNG 
§ Q5. (2) Oie einzelnen Formen und Sonderformen der allgemein

bildenden höheren Bundesschulen haben folgende Bezeichnungen zu 
fUhren: 

Bundesgymnasium, 

Bundesrealgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium fUr Mädchen, 
Bundes-Oberstufenrealgymnasium, 
ßundes-Aufbaugymnasium und Bundes-Aufbaurealgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige und Bundesrealgymnaslum fUr 

Berufstätige. 

(Q) Zur näheren Kennzeichnung einer Sohule kann neben den in 

lbs.2 bis ~ vorgesehenen Bezeichnungen auch die Beze1chnung der 
Oberstufenform (Humanist1sches Gymnasium, Neusprach11ches Gymnas1um, 

Realistisches Gymnasium, Naturwissens~haftliches Realgymnasium, 
"athematisches Realgymnasium) angefUhrt werden. Bei Bundeswerkschul

beimen kann Uberdies die handwerkliche Fachr1chtung angefOhrt wer
den, die an der Schule unterr1chtet wird. 

, 131a. Während des im S 131 b näher umschr1ebenen Zeitraumes 
gelten abwe1chend von den Bestimmungen der Si 35, 31, 39 und 40 
folgende Vorschriften: 

1. S 35 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 
(1) 01e allgemeinbildenden höheren SChulen mlt Unter- und Ober

stufe schlie~en an die ~. Schulstufe der Volksschule an und umfassen 
acht SChulatufen (5. bis 12. Schulstufe)i die Unterstufe und die 
Oberstufe umfassen je vier Schulstufen. 

(2) Das Oberstufenrealgymnasium schließt an die 8. SChulstufe 

an und um faßt elne vlerjährlge Oberstufe (9. bis 12. SChulstufe). 
E1ne einjährige Obergangsstufe kann eingeriChtet werden. 

2. § 31 Abs.2 erster Satz hat zu lauten: 
Das Aufbaugymnaslum und das Aufbaurealgymnasium umfassen eine 

vlirjährlge Oberstufe. Eine achtjährige Obergangsstufe kann ein

gerichtet werden. 

3. Im § 39 Abs.l Z 2 hat es in den KlammerausdrUCken jeweils 

stat~ "bis 9. Klasse" zu lauten: "bis 8. Klasse". 

ENTWURf 

S ~5.(2) Oie einzelnen Formen und Sonderformen der allgemeinbilden-
den höheren Bundesschulen haben folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 

Bundesrealgymnasium, 

Wirtschaftskundllches Bundesrea~gymnasium, 
Bundes-Oberstufenrealgymnasium, 

Bundes-Aufbaugymnaslum und Bundes-Aufbaurealgymnasium. 
Bundesgymnas1um fUr Berufstätige, Bundesrealgymnasium für 

Berufstätige und Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 
fUr Berufstät1ge. 

. (5 45 Abs.4 entfällt.) 

S C h u I ver s u ehe zum g e m e 1 n sam e n 
U n t e r r 1 Q b t b e hin der t e run d n ich t 

b e hin der t e r K ,1 n der 

131a. (1) Für die Erprobung von Maßnahmen zur Ermöglichung des 
gemeinsamen UnterriChtes behinderter Kinder in Klassen mit nioht be
hinderten Kindern sind bis einschließlich zur 8. Schul stufe sowie im 
Polytechnischen Lehrgang Schulversucbe durchzuführen. 

(2) Innerhalb der Versuchsklassen können lehrpläne verSChiede
ner SChularten oder Schulstufen Anwendung finden, wobei der für das 

Kind gewählte Lehrplan insoweit in der Schulnachricht (S 19 Abs.2 
des Schulunterrichtsgesetzes, BGBI.Nr. ~12/1986, in seiner jeweils 
geltenden Fassung) sowie im Jahres- und Abschlußzeugnis und in der 
SChulbestätigung (S 22 des Schulunterrlchtsgesetzes) zu vermerken 
1st, als dieser ~om Lehrplan jener Schule an der der Schulversuch 
gefUbrt wird. abweicht. 

(3) Zur BerÜCksichtigung der unterschiedliChen lern voraus-
set zungen sind Unterrichtsformen und Difrerenzlerungsmaßnahmen zu 

erproben, die ein größtmögliches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen 
ermöglichen. Hiebei ist bei Bedarf ein zuaätzlicher sonderpädago
gisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen. 
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GELTENDE FASSUNG 

4. S 40 Abs.l und 2 haben zu lauten: 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende höhere Schule setzt 
den erfolgreichen Abschluß jener SChulstufe, an die sie gemäß § 35 
anschließt, sowie - ausgenommen fUr die Aufnahme in die Obergangs

stufe - die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung voraus. Der 
erfolgreiche Abschluß der Obergangsstufen ersetzt fUr die Aufnahme 
1n die selbständigen Oberstufenformen die Ablegung der Aufnahms
prüfung. 

(2) Für die Aufnahme in eine Sonder form gemäß § 31 Abs.l Z.l 

gelten die Bestimmungen des Abs.l fUr die selbständigen Oberstufen
formen sinngemäß. Oie Aufnahme in eine Sonder form gemäß S 31 Abs.l 

Z.2 setzt die Erfüllung der im § 37 Abs.3 genannten Voraussetzungen 
voraus. Für die Aufnahme in eine Sonder form gemäß' 31 Abe.l Z.3 
g~lten die Bestimmungen des Abs.l sinngemäß. 

S 131b. (1) Die Bestimmungen des' 131a Z.I, 3 und 4 gelten fOr 
jene SChüler, die zu Beginn der SChulj~hre 1913114 bis 1982/83 in 

die 5. oder eine höhere Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
SChule eintreten, bis zum AbSChluß ihrer SChulzeit, längstens aber 
bis zum Ende des SChuljahres 1985/86. 

(2) Die Bestimmungen des § 131a Z.I, 3 und 4 gelten fOr jene 
SChüler, die zu Beginn der SChuljahre 1913114 bis 1962/63 in die 

Obergangsstufe einer selbständigen Oberstufenform eintreten, bis zum 
Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber bis zum Ende des Schul
jahres 1986/81. 

(3) Die Bestimmungen des § 131a Z.2 und 4 gelten für jene 

SChüler', die zu Beginn der Schuljahre 1913114 bis 1982/83 in die 
Obergangsstufe oder in die 5. Klasse oder eine höhere Klasse eines 
Aufbaugymnasiums oder Aufbaurealgymnasiums eintreten, bis zum 

Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber b1s zum Ende des Sohul
jahres 1986/61. 

(4) Für jene Schillar, d~e die lehrplanmäßig letzte Klasse am 

Ende der in den vorstehenden Absätzen genannten Fristen n1cht er
folgreiCh besuchen und zur Wiederholung der betreffenden Klasse 
bereChtigt sind, verlängert sich die Anwendbarkeit der entsprechen
den Bestimmungen um ein Schuljahr. 

ENTWURF 
(4) (Grundsatzbestlmmung.) Für Pflichtschulen gilt der letzte 

Satz des Abs.3 als Grundsatzbestimmung. 

(5) Schulversuche 1m Sinne des Abs.l dürfen in nicht mehr 
SChulen durchgeführt werden, als 5% der Sonderschulen des betreffen
den Bundeslandes entspricht. 

(6) -Schulversuche im Sinne des Abs. 1 können in den Schuljahren 
1988/89 bis 1991/92 begonnen werden. Sie sind je nach der Zahl der 
in Betracht kommenden Schulstufen auslaufend abzuschließen. 

(1) Für Schulversuche im Sinne des Abs.l ist § 1 Abs.l bis 5 
anzuwenden. 

,; es "131b entfällt.) 

-
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GELTENDE FASSUNG 
§ 1310. Während der Zeit vom 1. September 1985 bis 31. August 

1988 treten im § 39 an die Stelle-des Abs.l folgende Vorschriften: 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der 1m § 36 genannten Formen der allge

.einbildenden höheren Schulen 5ind als Pflichtgegenstände vorzu

sehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, Oeul5ch, Ge5chichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirt5chaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde. 
Physik, Chemie, Musikerziehung, Bildnerisohe Erziehung, 
Werkerziebung (für Knaben und Mädchen gemeinsam oder ge
trennt), Philosophi50her Einführungsunterrioht (in der Ober

stufe), Informatik (in der 5. Klasse), Leibesübungen; 

2. in den folgenden Formen überdies: 

a) im Gymnasium: 
eine lebende Fremd5prache (1. b1s 8 •. Kl~sse), Latein (3. 
bis 8. Klasse), sowie 
aal im Humanisti5chen Gymnasium: 

Grieohisch (5. b1s 8. Klasse), 
bb) im Neuspracb11chen Gymnas1um: 

eine zweite lebende Fremdspraohe (5. bis 8. Klasse), 
cc) im Realist1scben Gymnas1um: 

Darstellende Geometrie in der Oberstufe; 
b) im Realgymnas1um: 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse), Geometri
sches Zeichnen (in der Unterstufe), sowie 
aal im Naturwissenschaftlichen Realgymnasium: 

Latein (5. bis 8. Klasse), in der Oberstufe alter
nativ Darstelle~de Geometrie oder ein ergänzender 
Unterr'icbt 1n den UnterriChtsgegenständen Biologie 
und Umweltkunde, Physik und Chemie, 

bb) im Mathematischen Realgymnasium: 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse), 
Darstellende Geometrie (in der Oberstufe); 

c) im Wirtschaft5kund11chen Realgymnasium rür MädChen: 

eine lebende Fremdspraohe (1. bis 8. Klasse), alternativ 
eine zwe1te lebende FremdspraChe oder Latein (5: bis 
8. Klasse), fraulich-leben5kundliche Unterriohtsgegen

stände (in der Oberstufe); 

ENTWURF 
In der Einleitung de5 S 131c tritt an die Stelle der 

Wendung "31. August 1988" die Wendung "31. Augu5t 1989". 

(5 1310 ~lird mit Ablauf des 31. Aut';U::lt 1')89 auff~ehoben.) 
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GELTENDE FASSUNG 

d) 1m Ober~tufenrealgymna~ium: 
eine lebende Fremd~pracbe (5. bi~ 6. Klaa~e). alternativ 
Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache (6. bls 
6. Kla~~e) ~owle alternativ Instrumentalmuslk oder Dar
stellende Geometrie oder eln ergänzender Unterrlcht in 
den Unterricht~gegenständen Bl010gie und Umwelikunde 
sowie Phy~ik und Chemie. 

(la) In den ersten beiden Wochen de~ ~welten Semeaters können 
Schiller erklä(~n. im Pfllchtgegenstand Informatlk nicht beurtel1t 
werden ~u wollen. Filr diese Schiller g11t Informatik als verblndllche 
Obung. Bei nicht eigenberechtigten So~Qlern hat dlese Erklärung 
durCh einen Erziehungsberechtigten zu erfolgen. 

ENTWURF 
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E n t w u r f 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport voa •••.••••••••••••• , ait der die Er6ffnungs- und 

Teilungszahlenverordnung geändert wird 

Auf Grund des SChulorganisationsgesetzes, BGB1. Nr. 242/1962, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr •.•. /1988, wird 
v~rordnet: 

Artikel I 

Die Er6ffungs- und Teilungszahlenverordnung, BGB1.Nr.86/1981, 
in der Fassung der Verordnungen BGB1. Nr. 478/1986 und 418/1987 wird 
wie folgt geändert: 

Im § 2 Abs.2 lautet de~ erste Satz: 

"Ein alternativer Pflichtgegenstand, der fUr den Erwerb einer 
HoChschulberechtigung im Sinne der HOChschulberechtigungsverordnung 
1975, BGB1. Nr. 356, erforderlich ist, ist zu führen, wenn 
mindestens 10 Schüler, bei Griechisch mindestens 5 Schüler, diesen 
alternativen Pflichtgegenstand gewählt haben. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1989 in Kraft. 
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Entwrf der Styngeotafeln ger Ngrmalf'ormen 

G~IUfot 
w 0 c: n e n s t und e n 

5.K,Lasse 6.KLasse 7.KLa~se a.KLass+ 
PfLicbtcecanstände 

Religion 2 2 
Deutsch' :3 :3 
Erst. Leb.Fremdst:lr. 3 3 
Laltein 4 3 
~r~echischJZweite 

l.t2 • F remdSt:lr . 4 :3 
Gesc:nic:hte u. Sazialk,. 2 2 
Gecgr at:JI"ti e u. 
Wirt schaf t skunde 2 2 
~thamatik :3 :3 

, Sd.o'lcq.i.e u. l.Jmwel tk. 2 2 
Chemie 
Physik ,3 
PsYChalcgie'u. 
F'hi.Losor=Mie 
InforftNltik 2 
Mus~kerzieMung 2 } 2 1 ) 

SiLdM.Erzieh.rtg 2 
Leibesübungen :3 :3 

Summ. der PfLic:nt~ 
gegenstände 34 31 

WiiJLgf~~!äbtglSl!ICstänge 
( -' -

Sunna. al + bl 

Typenbildender PfLic:htgegenstand 
alternative Pf'Lichtgegenstände 

2 2 
:3 3 
:3 3 
:3 :3 

3 :3 
2 2 

2 2 
:3 3, 

~ 
2 2 
2 2 

2 2 -
2 1 ) 2 1 ) 

2 2 

31 33 

- - 8 - - - -) 

a 
12 
12 
13 

13 
a 
I 
I 

a 
12 
6 
4 
7, 

4' 
2 

:} +S 

10 

12S 

a 
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W 0 c n e n s tun den 
5.K1.a55e 6.K1.asse 7.K1.a55e B.KLa$se Sc..mn. 

aJ P~lichtgaganstinde 

R.4.igion 2 2 2 2: B 
Deutsch 3 3 3 -3 12 
Erste Leb.Fremdsl=lr. 3 3 3 3: 12 
Zweite Leb.Fremd5t=»r./ 
Latein ~ , • 4 3 '3 3, 13 
Geschic:hteu. Sozl.alk. 2 2 2 2 B 
Gecgra,:Jhie u. 

2 Wir t5chaf' t5kl.ll"tde 2 2 2 e 
*Mathematik 4 4 4 :3 15 
'*Siol agie u. ~ltk. 2 3 ... /2 2. 7/9 
-*CMttmie' 3 2f~ 5/8 
*fIhvsik 2 3 2 2f3 9/10 ' 
*Darst • Gecmet,rie 2/- 2ft- 4/-
PsycMol~. u. 
~Lo5~ie 2 2 4 
Inf'ormatik 2 2 
Mu5ikerziet"1t.lng 2 

1 2 
,~' 22 > 22 ) )6' 

BiLdn.Erzieht.Jng 2 
Leibesüba.n;en 3 :3 2 2 1(J 

'I 

Summ. der Pflicht-
gegenstände ' 33 32 32 127 

bJ W;!hlg+"Li&ibtga!iClJitände 
c- - - -10- -): 10 

SurwnIt 
; I 

137 al +bJ ,I 
; 

~ 

*Ceinschließld.chJ typenbildende Pflichtgegenstände i 
S) Zweite Lebende Fremdsprache/Latein 'mit Seginn i~ der S. KLasse 

-oder das ab der 3. KLasse Cgymnasiale unterstufe~, unterrichtete 
Latein I 

2> alternative PfLi:chtgegenstände 

.... -.,.. .. ,. -~ ... '-'- ....-._~ .. -., .... 
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,- 3 

w 0 c n e n s tun den 
5.Klasse"S.KLasse 7.Klasse S.Kla~se Sumte 

aJ Pflishtgegenstände 

~.ligiQM 2 
DeUtsch :3 
Erste leb.Fremdspr. :3 
Zwait~ Leb.Fremdspr./ 
L..atein 1.) 4 
Geschicht. u. Sonall<. 2 

*Geagraphie u. , 
Wirtsc:haf tskunde ' 2 
Mathematik :3 

*Biolagie u. I..inwel tk • 2 
o,emi,e' 
~ik 

*HaustIIIl tsökonarde u. 
ErM8hrung (TheorieJ 2 

*fIsvchclQCiJie u.?MiLosa
ptde<einscMl.PraiWtik.) -
Informatik 2 
Musikerziehung 2 

Bitdn.Erziat'It..IMg 
Leibesübun;an 

Sumw de'" Pf'lic:ht
gegenstände 

s....m. aJ + cl 

2 
:3 

2 
:3 
:3 

:3 
2 

2 
:3 
:3 

3 

2 

2 

f ~) 
:3 

2 
:3 
:3 

:3 
2 

:3 
:3 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

31 

c - - - - 12 - - - ) 

i 
I 

s· 
12 
12 

13 
S 

10 
12 
7 
4 
7 

4 

S 
2 

~ 
2-

'10 

125 

137 

* CePinsc:hließlichl typenbildende PfLic:htgegenstände I· 
1.) Zweit. 'lebende Fremc:lsprache/L..atein mit Beginn iM derS. KLasse 

oder. das ab der 3. KLasse.CgynnasiaLe Unterstufe~ unterrichtete 
L..atein I 

::., al ternative Pflic:htgegenstände I 

I ,.~~~. 
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. c - 4 

.Cl OSERSTUFENRER..GY~SIUM 
W 0 ehe n s tun deM' 

S.Klasse S.Klasse 7.KLasse 8.KÜ.sse Sutme 
aJ Pflicetgggenstände 

ReL;i.gj,on 
Deutsch 

'2 
4 
4 Erst. leb.Fremds~:::,,". 

Zweit. leb.Fremdspr./ 
~at.in 4 
Geschichte u. Sozialk. 2 
Geogr~ie u. 
Wirt$c:haftskunde 2 

4 
2 

*Mathematik 
*Siclogie u. UmweLtk. 

, *Chtlmi.e 
~s:iJ< 
*Dars~.Gecmetrie 
Psychclogi. u. 
PhiLoscp,i. 
Informatik 

*~ikerziehung 

**Sildn.Erziehung 
**InstrumentalUnterr.1 

SiLdn.Gest.u.Werk.rz~-1-/2 
L.ibes~bungen 3 

Summe der Pflicht-

'2 
3 
3 

:3 
'2 

'2 
4/4/3 
3/3/2 

3 

-,I 

-1-/2 
3 

'2 
3 
3 

3 
2 

2. 
4/4/3 
-/2/-
3/3/2 
3/3/2 
2/-1-

2 

-1-/2 
'2 

21 
4/4V3 2: 
'2/3t2 
2/312 
2/-/-

2 

-1-1'2. 
'2 

gegenstände 33/33/::35 30/30/32 33/33130 3:3/33/32 

bJ W@blefLichtgecgnständ., 
(- - ~ - 8 - - - ~ ) 

8 
13 
13 

13 
8 

8 
18/18/13 
71 SI 8 
,SI SI 4 
81 91 7' 
41 -I - I) 

-I -1(6 
10 

12;1 

Summ. eJ + b) 137 

* Naturwissenschaftlic:h: Ceinsc:hließlic:h)typenbilderlde Pflic:ntg. ** mus:ikaLisc:h/biLdnerisc:h-wel"'kerzienLic:n: • ' • 
i) aLi:ernatiyer PfLic:htgegaanstand 
Z' entsprechend dem gewählt~ $c:hw~rpunkt 
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- 5 -

(aa G,-umasium t Realgymnasium, Wirtschattsk1mdli~h.n Real
~asium und SR Oberstu~e~al~asitlDl) 

Wochenstanden 
6.Xlasse ? .nuae ',S.nasse Summ. 

a)zusät;lieh: 
, 1) 

Darstellende Geometrie 
Iatormatik 2 
Kusikerziehung I 2) 

Bildnerische Erz. 2 
lebende lreDld.sprache3) 2 

b) v'Uief"!p4 und ,r
,ftitem ~) 
IeliSion 
Devtach 
lr~_sprachen.5) 

'Poli1;ucb.e Bilel ung 
dad. ' iecb.1:sklmde 

W1.1"tachat1:ak1md.. 
"thematik 

/ 

Darste 11. Ge O1Iletrie 6) 

Biologie.UD4 omweltk. 
Ph;rsilt 
Che1lie ' 

---
---
-
--

Psychologie und Philos. -
KusikerZiehUng7) 

. Biidne~ische Erz .7) -
Ert!!rota,ge' .liaushal t(Prak- _ 

Gesamtwochenstundenzahl max. 4 

2 
2 

2 
2 

(2) 
(2) 
(2) 

(2) 

(2) 
(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(~' -I 

(2) 
(2) 

, 

2 
.2 

2 
:2 

2 

2 
2 
2 

a 
a 
~ 

~ 
2 ' 
2-
a 
2 

I, 

m.illJ~2 
min 4 

1 

I 

4 

6 

6 
6 

4/2 
4/2, 
4/2 

4/2 
4/2 
4/2 

4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
~/.2 

(G, ORG) 

(RG, WkRG) 

es Schülers. 
isch.) Fort
ewählteD der 

,1
2

) Sotem nicht (am RG,oder ORG) Pflichtgegenstand 
Ct\:ßer sm aRG musikalisch/bi1dnerisch-werkerziehe 
setzung des vom Schüler nach der 5;Ilasse nicht 
beiden alternativen P!lie~tgegeDstände. 

3)Eille vom Schüler nicht als Ptliehtgegenstand ge .. ··hl te lebende 
. ,Jlremdsprache • , 
4) Vlahltü.r nur ein Jahr ist nur inder S.Xl.ss. lIösjlich. 
,) .Latea. t Griechisch, liebende Premdspl."achEl\ sotern !Vom Schüler # 

, als ptJ.1eht~genstand pWihl t.' , '.' , 
6) SOte= Cut HG Oder ORG) der Schüler clen PtlichtpsenataJld gerihl t 

Mi;. '., 
7)Tud..~ tmd, El."weitera:zlC de. "'CIIl Schül.~ ..... hl· an Ptliehtge-

. af t:=:hattskuDdliehen Realgymnasium. 
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'E!<2GniST~~N!lE 

,.. 
- 0 -

~ -

GycmasiuJ:. 3ealg:r-.nasiu::1 , Wir~scaattsku~~:ietes i' . . .a.gj'lmlasl.um, 
Oberstu!az:.:-9:.l1gy:mas::'ul:1 

. Pre iga'genstaz:: 1 ) I 1 a 
5. 6. -

KrOatiscb.2) 3 3 
Slowen,:,sC!12) 3 3 , 2' 

% 3 T1np:-isch I, 
"" 

Lebecde ]re~:scrache2) (3) (3) 
Latein2) . - 4-

, ~, 

Griechisch' ) - 4-
\ 

Instrumentalmusik (1/2) ("/2) 

Werken':'el::umg 2 2 
lCu.r:schri!t' (2) (2) 

~ascb.~sea:9iben (2) (2) 
Aktuelle, iachgebiete 6) (2) (2) 
D~rstellende Geometrie2) (2) (2) 

Wonatik - 2 
BaturwissenschaZten (2) 

s s 
7. 

3 
3 
3 

(3) 
4-

4-

(1/2) 

2 
(2) 

(2) 

(2) 
(2) 

2· 
(2) 

e n 
.8. 

; 
3 
3 

(3) 

'" 4-

(1/2) 

2 
(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
2 

(2) 

, 
I 

Summ,e 

'!2 
12 ' 

"'2 1 

123) 
12 
12 

q...a ;) 
8 
~;). : 

4;) 

2-6 
4 7) 

6 
4 7) 

1) Auch lclassen- t schulstufen- t schulUbergreiten~. Fn igagen
i5nde können auch ait gesteigert.n, Azltorderutlgen zur Förderung' 
besonders begabter und interessierter SChüler geführt werden 
(lestlegung der ~hema tisellen Schwerpunkte an der Schule; auch in, 
Verbindung mit :::inricb.tunaa' der Wirts <:lla.!'t ,Wissenschaft, auSer
schuliscllen !U.ld.uugseinricht~en). . ' 

2) Sofern :lic!:lt P.!'licll~geganstand des Schülers. 
3) In via: aufe ina.cderfolgenden Klassen (e i:cschli!9 Blich der 

Ull1:"rs~u!9) • ' - . I 

4) So.!'!rn nicht Griacb.isc~, aber Latein P!lichtg~~enstaod des 
Schule:s. . I 

;) In zwei au!einan<!er!'olg~nden X:lass~n(einsCb.lieplicll der Unter-
stute). ! 

6) Je Klasse od9r Semeste,r oestimmtsll Tb.emenberei~hen VOll 1,2 aier 3 
Ptl:'eht-(Wahlptlicll1:-) Gegensiild'!Dzuzuordnen. i ' 

7) In :".'i auteinander!olgendenIlassen. 
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U'NV'ERBINDLICHE ÜBUNGEN 

G~·:r.asil;:!, :tea!~·::.nasiu::, 7.'i:tsch3.!tsku:;dlicb.es Rea1ew:u:a
siUQ, C:9rs~u!~n:ealgj~asiu= 

"" ! ... ~ ....... '" • n...a 't 1" ,...... .,.". ""'g , • ~ 1 ass e ft 
...... ";I.~ .................... ,.. •• ;. 6. 7. 8. 

-
O~eGtierung au! geru!s-
u~d Arbei~swe1~ 3) (2) 

irf! ie 2.de 2 
J~s~e:lendes 5;i91, 2 
!.i te rat ur 
~ed.iet:kunde «t 

~ariceskutlde 

.gech tskunde 
Politiscte Bildung 
lIatb.e~atilt 

Biologie w:d U="eltkunde 
C!1e:ie 

it-;s1k 
:~!1ac!l 

Sp!e:':us!k 
3ild~ .. ~is~hes jesta!ten 

(2) 

-
--
2 

-
-

(1/2) 

2 
2 
2 

-
,(2) 

2 
2 

'2 

(2) 

(2) 

-
2 
2· 
2 

-
2 

(",/,:> , . -I 

2 
2 

(2) 

(2) 

2 
2 
2 

(2)" 

(2) 
2" 
2 
2 
2 
2 
~' .. . 

("'/2~ 

2 
2 

(2) 

2 
2 
2 

(2) 

(2) 
2 
2: 
2! 
2' 
2 

2 
("'/2) 

2 
2 

a 
a 
6 
4 

a 
4 

6 
6 
a 
4-

6 
4-8 ;} 

a 
=:I .... 

2 2 2 6 
Ö' , 

(4) (4) '4 ... , I !Iausw!rt,scha!t 
• 11 : '" es';"'"r:~'" .. -.~ .. W~ .0 ~ •• 2 2 

\. ~ 

2 
- ! a 
21 8 

"!; A:JCb. klasser.-, sch.u!stute!lo-,s:hu!:lbe~g:e itJnd. Blockung in 
b~sti:m~~c~~il_n ~.d unterrica~sjaQr8S iS~ 2öglicn •. 

2; :'es,,::egt.:ng der t~e~a~iscce:l, Sc~"erpuz:i<'Ce ~ der Sen:.::e; auc!:. 
!: V9rbindung =it !i.%1:ichtuZlgel1 :!e:-; '::irt~cb.a!t'::issel1-
Gc:'a!"t, auSe~schuliacb.en Bil:1ul1gsein!"icht~gen. hlder 7. ~, 
04er S.Il!). •• e 2 'Ioct.sZlstun4en. . • , 

3) 'estleguns der, Sch.e:-punicte u der Schule tD Verb!nduni mit 
~in:l~n~~Ug!Zl der Wi~tscha!t b:w. aua~_s:h~lisc:~r. ail~UQgs
-! i:.!":..::':unger.. Inzoz;'!:. 1I~!"" i::a::~r!"o 1genc.en iIlassea je 

'~ow-. ~~ .. 4_-$ ... a ~e~~.·' . ..... - ... _ ....... ......... J 
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2 Wochenstunden. 

4) In zwei aufeinanderfolgenden Klassen je 2 Wochenstunden. 

5') In bis zu vier Klassen (ein$chließlich 'Unterstufe) 1 oder 

2 Wo~henstunden. 

6) In zwei aufeinanderfolgenden Klassen (einschließlich Unter

stufe) je 4. Wochenstunden. - Nicht am Wirtschaft~kundlichen 

Realgymnasium. 

/ 
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?C.R:)E~T ... ~:~lUICli~ ('li is' b isae r) 
~ Gym:asium, Realgj:nasiu:, ~irtse~a!ts~un~liehan Real
gymLaSi~i u~d am Ooe:stu!e~=eal~-nasium 

Stundenta:el 
. ., '. 

Förderu~t~:rieb.t 11 

Deutscb. 
Erste :eb.1reodspraehe 
Latein 
Griechisch. 
Zweite leb.?re~dspraca9 
Matheaatik 
Darstellende Geometrie 

K 1 
, 5, 

(2) 
'2' \ ) 

(2) 
(2) 

(2) 

(2) 

a s 
6. 7. 

(2)2) 
(2)2) 
(2)~) -
(2) 

(2) 
(2)2) 

(2) 

s e n 
,8. 

-
(2) 

i . 

1) Als ?:lassen-,' Meb.rklassen- oder &:~hscb.ulenkur$ (jedoch. .jewe i15 . 
n.ur !~ :'iase10e Sch.ulstuieg91:einsam). Je: lCSrdarunterricht 
ka!l:: bei 3eda::' je Unte::-i\;l:.tsjailr und ll.ass9. höchstens ins-
gesamt drei!!lal tür eine Kursdauer von je'.Ve~ls höchstens acht 

. , 

Woch.en eingerichtet werden. Sin, Schiller kann ~e'U~terrichts

jahr in Kurse rii: hÖc::'stens zwei Unterricb.tsg$genstände au!
genomman werden, 'NObei er im Unter~ichtsjaCr ~öctistens zwei 
Kurse desselbe~ Unterrichtsgegenstandes besucij.en darf. 
Förderunterricb.t ist ~ur zu P!lichtgegenständen :les- Schülers' 
vorgesehen. 

2) Nur at:l Oberstu!enrealSJ"Clnasiu:. .i 

3) N't::t ru.: d.as mit ,der Oberstufe (5.t::asse) :eginnende Late-in. 
, 
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